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E. . öffentliche Beſprechung der katholiſchen Zuſtände

in unſerem Lande Baden dürfte im Hinblicke auf die herrſchenden

Partei - Gegenſätze und die eingetretenen kirchenpolitiſchen Verwick —

lungen als gerechtfertigt erſcheinen , wenn auch nicht erwartet werden

kann , daß die Löſung der großen Fragen auf dieſem Wege zu Stande

komme oder entſchieden gefördert werde . Der Zweck iſt zunächſt
kein anderer , als über gewiſſe Verhältniſſe ein richtiges Urtheil zu

begründen und der in vielen Kreiſen herrſchenden Verwirrung

durch einfache Darſtellung der Sachlage entgegenzutreten ; vielleicht
wird eine Hinweiſung auf die Quellen mancher Uebel und Uebel —

ſtände als Anregung dienen , zu deren Entfernung in wirkſamer
Weiſe Schritte zu thun . Damit ſoll jedoch nicht geſagt ſein , daß

man ſich in dieſer Beziehung großen Hoffnungen hingebe .

In den fünfundzwanzig Jahren von 1850 bis 1875 iſt es

einer Partei , welche vor dem Revolutionsjahre 1848 noch wenig

Einfluß übte , gelungen , die Herrſchaft in der katholiſchen Kirche an

ſich zu reißen ; unſerem Lande Baden hat dieſelbe durch die maß —
loſeſten Ueberhebungen , durch ihre Angriffe und Uebergriffe in

allen Verhältniſſen und Angelegenheiten die ſchwerſten Kämpfe be —

reitet . Im Jahre 1853 brach der badiſche Kirchenſtreit mit aller

Heftigkeit los ; die ultramontane Partei war mit Forderungen und

Anſprüchen vor die Großherzogliche Regierung getreten , deren Ge —

währung für die letztere ſchlechthin unmöglich war . Mußte man

ſtaunen über die Offenheit , mit welcher die kampfesluſtigen Je —

ſuitenſchüler ihre Abſichten und Pläne vor der Welt kundgaben ,

ſo war die allgemeine Verwunderung und die Entrüſtung , welche
die Rückſichtsloſigkeit ihres Vorgehens hervorrief , noch größer ;

nicht nur wurden keinerlei Rückſichten der Schonung und Billigkeit
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genommen : es wurden zur Durchführung der kirchlichen Forderungen
die unerlaubteſten Mittel angewendet , göttliche und menſchliche
Rechte mit Füßen getreten . Lüge und Heuchelei ſind vielleicht noch
niemals ſo ſehr ohne Scheu und Scham aufgetreten , als in den

Tagen unſeres wüſten Kirchenſtreites der Fall war ; Ungehorſam
gegen die Obrigkeit galt als die Probe der kirchlichen Geſinnung ;
Treuloſigkeit und Eidbruch fanden kirchlicherſeits ihre Verherrlichung .

Das Volk , an der Religion der Väter hängend , wurde irre

geführt , indem man mit dem bekannten jeſuitiſchen Kunſtgriffe Re⸗

ligion und Kirche als Eines und daſſelbe hinſtellte , die Kirche aber

im Sinne einer geſellſchaftlichen Beherrſchungsanſtalt faßte ; man gab
dem Volke vor , die katholiſche Religion , die Quelle ſeiner Hoff —
nungen und alles Heiles , ſei in Gefahr , wenn es ſich um ſtreitige
Rechtsfragen , um weltliche Machtanſprüche und irdiſche Herrſchafts —
gelüſte , um alte und veraltete Formen und Formeln , um faules
Schaalenwerk und pure Außendinge handelte , die den religiöſen
Glauben nicht berühren . Auf der anderen Seite hatte die Weiſe
der Kriegführung , bei welcher Allem , was als recht und heilig galt ,
Hohn geſprochen und der Vernunft und dem Gewiſſen ſortwährend
Fauſtſchläge verſetzt wurden , unheilvolle Folgen für die öffentliche
Moral . Die Reihen der Gläubigen lichteten ſich durch maſſenhaften
Abfall , wenn ſich auch der Abfall vom Glauben nicht immer äußer —
lich vollzog , und unter denen , die der kirchlichen Fahne folgten
waren große Schaaren ſolcher , welche nur äußerlich Anhänglichkeit
zeigten , um den niederen Leidenſchaften , an die man ſich wandte
um wehrhafte Kräfte für den Kampf zu gewinnen , Befriedigung
zu verſchaffen .

Der Kirchenſtreit fand nach dem Abſchluſſe des Concordates
1859 und nach deſſen Verwerfung im Jahre 1860 ſein Ende noch
nicht , wenn er auch in der Folge eine etwas veränderte Geſtalt
annahm . Die ultramontane Partei gab trotz ihrer Niederlagen
keinen ihrer Grundſätze preis und ließ niemals ab, ihre Ziele mit
allen ſich darbietenden Mitteln zu verfolgen . Die Wühlereien wur —
den ohne Unterbrechung fortgeſetzt ; die verſchiedenen kirchlichen und
religiöſen Anſtalten und Einrichtungen mußten dazu dienen , um
unter dem Volke einen Anhang zu ſchaffen und für die ultramon —
tanen Beſtrebungen Boden zu gewinnen . Man arbeitete theilweiſe
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mit vielem Geſchicke und nicht ohne manchen Erfolg , wozu die

Mißgriffe der Gegner und derer , welche die ſtaatlichen Intereſſen
zu ſchützen den Beruf hatten , nicht wenig beitrugen . In der That
hat man es dahin gebracht , daß die Staatsgewalt mit allen ge⸗
ſetzlichen Mitteln , die ihr zur Verfügung ſtehen , kaum im Stande

iſt , die Partei mit ihren alten und neuen Anſprüchen und An —

maſſungen zurückzudrängen und die drohenden Schädigungen des
Gemeindewohls abzuwehren .

Der Ultramontanismus iſt innerhalb der Kirche immer mehr
erſtarkt ; die Richtung , die früher nur wenige Vertreter zählte , hat
die Oberherrſchaft erlangt und ſucht die Alleinherrſchaft zu gewin —
nen . Schon ſind wir ſo weit gekommen , daß die Ultramontanen

es wagen , Jedem , der nicht zu ihnen gehört , den Anſpruch auf
den Namen eines Katholiken zu beſtreiten ; der Katholizismus ſoll
mit dem ultramontanen Kirchenthum Eines ſein . Es gebe keine

berechtigte Parteien neben der herrſchenden ; „ wer nicht mit uns

iſt , verkünden ihre Führer , der iſt wider uns, “ d. h. nicht allein

wider uns , ſondern auch wider Chriſtus und ſeine Kircke .

Wenn eine Partei über die andere ſich erhebt und ihre Ziele

beharrlich verfolgt , ſo kann dagegen Nichts eingewendet werden ;
es liegt in der Natur der Sache , nach dem Beſitze der Macht zu
ſtreben und ſie , wenn ſie errungen iſt , zum eigenen Vortheile

anzuwenden . Auch muß zugeſtanden werden , daß es einen

Glaubensſtandpunkt gebe , auf welchem das Syſtem des ultramon

tanen Katholizismus allein als das richtige betrachtet wird ; die

Kirche oder das Kirchenthum ultramontaner Geſtaltung ſtellt nach
dieſer Anſchauung allein die chriſtliche Religion wahrhaft dar .

Die Kirche im Sinne und Geiſte Jeſu Chriſti iſt danach einzig
die jeſuitiſch geleitete , jeſuitiſch eingerichtete und ausgeſtattete Kirche .

Hierüber ſoll nicht geſtritten werden . In Glaubensſachen

kommt es nicht oder wenig auf die Gründe an , die für ſie vor —

gebracht werden ; je nach dem Standpunkt , auf den man ſich ſtellt ,

werden die Beweiſe gemacht und beigebracht , wie man ſie wünſcht

und braucht . Die Thatſachen , die vor den Augen liegen , machen

dem Ultramontanismus am meiſten zu ſchaffen ; ſie dürfen von

ihm nicht zugeſtanden und können doch faſt nicht weggeleugnet
werden . Man gibt ſich alle Mühe , ſie zu vertuſchen und zu ver —
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hüllen ; mit der Wahrheit kann man es natürlich , wo es ſich um ſo
wichtige Dinge handelt , nicht mehr genau nehmen . Auf falſchen
Bahnen kann man ohne Hilfe der Lüge weder beharren noch weiter
kommen . So gehört es zu den Parteimanövern , durch welche man
die Leute zu täuſchen und die Gegner unſchädlich zu machen ſucht ,
wenn in Abrede geſtellt wird , daß der Ultramontanismus nur die
Sache einer kirchlichen Partei ſei , wenn von den Führern behauptet
wird , es gebe in der katholiſchen Kirche nur Eine Richtung und

Anſchauung , die ultramontane nämlich , es könne ein Katholik nicht
anders glauben , denken und ausſprechen , als im ultramontanem
Sinne . Da muß man ſagen : gab es denn keine Katholiken und
keine katholiſche Kirche in Deutſchland während der erſten Hälfte
dieſes Jahrhunderts , wo der Ultramontanismus ſich vor der Welt
noch verborgen halten mußte ? Waren Männer wie H. v. Weſſen —
berg , der langjährige Generalvikar und Bisthumsverweſer , die
vielen ausgezeichneten Männer , welche unter den Erzbiſchöfen
Bernhard Boll und Ignaz Demeter auf den Lehrſtühlen und in
der Seelſorge ſo ſegensreich wirkten , keine Katholiken ? Sind jene
Zeiten , wo die katholiſche Wiſſenſchaft Deutſchlands ſich überall
Anſehen zu verſchaffen wußte , wo die Geiſtlichen die Träger und
vornehmſten Pfleger der Bildung waren , wo in den Kirchen und
Schulen mit unermüdlichem Eifer an der Vildung und Aufklärung ,
an der allgemeinen geiſtigen und ſittlichen Erhebung des Volkes
gearbeitet wurde , ſind dieſe Zeiten ( nicht ferner Vergangenheit )
nicht die Blüthenzeiten des katholiſch - kirchlichen Lebens in Deutſch⸗
land zu nennen ? Damals galt der jeſuitiſche Katholizismus der
Ultramontanen als eine Carikatur , als Schändung und Verun —⸗
ſtaltung der chriſtlichen Religion ; ſeine Beſtrebungen wurden als
Angriffe auf die Menſchenwürde und als Verhöhnungen des deut —
ſchen Sinnes und Geiſtes allgemein verurtheilt . Und es gibt noch
heute eine Menge Katholiken , Geiſtliche und gebildete Laien , welche
denſelben Standpunkt feſthalten , die ultramontane Richtung als
krankhaften Auswuchs am kirchlichen Organismus betrachten und
die Religion in der Form des Ultramontanismus nicht als eine

Religion des Segens für die Menſchheit — was das Chriſtenthum
ſein ſoll und will — anſehen können .

Zur Charakteriſirung des Ultramontanismus in unſerem Lande
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iſt noch dieſes anzuführen , daß , wie er mit frecher Stirne vor den

Augen liegende Thatſachen wegleugnet , er in Beziehung auf die

Ziele , auf die er hinarbeitet , ohne Scheu das gerade Gegentheil

von dem proklamirt , was in der Wirklichkeit ſtattfindet . Man gibt

vor , für das Wohl des Volkes Sorge zu tragen , und gibt ſich

deßwegen den Namen Volkspartei , die für die materiellen Intereſſen

des Volkes eintrete , an deſſen Bildung arbeite , für ſeine Rechte

und Freiheiten kämpfe . Was geſchieht nach dieſen Beziehungen ?

Man ſaugt das Volk aus , wie und wo man kann ; der Samm —

lungen und Betteleien in und außer den Kirchen iſt kein Ende ;

armen Dienſtboten wird der letzte Pfennig aus den Taſchen geholt .

Daneben wird über die drückende Steuerlaſt geklagt ; der Abgaben

für die Beamten und hohen Herrn , wird erklärt , ſeien ſo viele ,

daß der Bürger bei aller Thätigkeit und Sparſamkeit nicht mehr

aufkommen könne . Auf jede Weiſe wird die Unzufriedenheit unter

dem Volke gepflanzt und genährt ; die Urſachen aller Mißſtände

und Uebelſtände , die niemals zu überwinden ſind , werden auf die

Gegner , die politiſchen und kirchlichen , hauptſächlich aber auf die

Obrigkeit geſchoben , wenn ſie ſich den ultramontanen Beſtrebungen

nicht dienſtbar zeigen will . Daß aber auf ſolche Weiſe dem Volke

am meiſten geſchadet und ſeinen Intereſſen entgegen gearbeitet

wird , liegt auf der Hand . Undes iſt noch überdies durch vielfache Er —

fahrungen erwieſen , wie es ſich mit der Förderung des Wohlſtandes

unter der Führung des Ultramontanismus verhalte ; würde der

Zweck erreicht , und an die Partei die öffentliche Gewalt abgetreten ,

dann würden Alle , die es noch nicht wiſſen und nicht glauben

wollen , ſehr bald erfahren , wie wenig es mit den ſchönen Ver —

ſicherungen Ernſt geweſen . Mit der Behauptung der Klerikalen ,

daß die Bildung des Volkes ihnen am Herzen liege , verhält es

ſich auch nicht viel beſſer . Die Schule wird eine Tochter der Kirche

genannt ; daraus wird das Recht abgeleitet , ſie in gänzlicher Ab —

hängigkeit von ſich zu erhalten . Die Leitung der Schule dürfe der

Kirche nicht entzogen werden , damit die Jugend im chriſtlichen

Geiſte erzogen und der religiöſe Glaube im Volke nicht geſchwächt

werde . Von Neuem war in unſerem Lande die Religion in Ge —

fahr in dem Schulſtreite , der an den Kirchenſtreit der 50er Jahre

ſich anſchloß . Die Umgeſtaltung des Volksſchulweſens und die
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Emanzipirung der Schule von der Kirche wurde trotz aller Hirtenbriefe , Flugſchriften , Proteſte und Agitationen vollzogen ; es zeigteſich , daß die Gefahren für die Religion und das religiös -ſittlicheLeben , von denen man ſprach , nicht vorhanden , daß die Befürch⸗tungen , die man hervorrief , eitel und ungerechtfertigt waren . Mankonnte auf ultramontaner Seite nur ſchlecht die Abſichten verhüllen ,von denen man ſich durch den ganzen Streit leiten ließ ; dieſelben
gingen auf nichts Anderes , als auf die Beherrſchung der Schule
zu dem Zwecke , den Fortſchritt der allgemeinen Volksbildung auf —
zuhalten und die Unwiſſenheit möglichſt zu pflegen . An allen Orten ,wo der Waizen des Ultramontanismus blüht oder je geblüht hat ,kann man für die Richtigkeit dieſer Behauptung thatſächliche Be —
weiſe genug finden . Jene Männer , die in der erſten Hälfte dieſes
Jahrhunderts ſo Vieles für die Hebung des Schulweſens gethan ,jene katholiſchen Geiſtlichen , die ihre Hauptthätigkeit dem Unter
richte des Volkes zugewendet haben , waren nichts weniger , als ul
tramontaner Richtung und Geſinnung ; ſie waren entſchieden Geg —ner des römiſchen Jeſuitismus ; ſie waren von den Ultramontanenin der That als Gegner betrachtet und gehaßt , wie ſich aus Ur
theilen in Schriften nachweiſen ließe und auch daraus zu erſehen
iſt , daß beim Aufkommen der ultramontanen Richtung in unſerem
Lande ( nach der Mitte der 40er Jahre ) die Verdächtigungen und
Herabſetzungen der um die Schulen am meiſten verdienten Männer
von jener Seite bald allgemein wurden ; mancher alte Herr kann
von ſolchen Erfahrungen erzählen . Bildung macht frei ; das Volk
muß in den Schulen zur Freiheit erzogen , derſelben fähig und
würdig gemacht werden . Das Wort Freiheit führen ſeit neuerer
Zeit auch die Ultramontanen im Munde ; ſie geben vor , für die
Freiheit des Volkes zu wirken , indem ſie die Freiheit der Kirche
fördern d i. die vollendete Willkürherrſchaft der römiſchen Kleriſei ,die Verneinung und Vernichtung aller individuellen Freiheit und
Selbſtſtändigkeit . Wohl iſt es überflüſſig , des Weiteren darüher zuſprechen , wie die ultramontane Freiheit Nichts iſt , als die kläglichſte

Sklaverei , die völlige Entmündigung des Volkes . Sagen ja dochdie geiſtlichen Führer offen , daß , wie die wahre Vernünftigkeit
darin beſtehe , daß die Vernunft ( dem Glauben ) geopfert werde , der
rechte Gebrauch der Freiheit , die wahre Blüthe der Freiheit in der

—
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Unterwerfung und dem Gehorſame unter geiſtlichem Scepter zu

erblicken ſei . Die klerikalen Freiheitsbeſtrebungen haben in unſerem
Lande glücklicher Weiſe ſeit dem Anfange der 50er Jahre keine

großen Fortſchritte gemacht ; immerhin aber kann wenigſtens die

niedere Geiſtlichkeit durch Erfahrungen zur Erkenntniß gebracht

worden ſein , was die ultramontane Freiheit für einen Werth und

für eine Bedeutung habe . Ein Blick in das glückliche Heſſenland

dürfte zur Heilung der Blinden ſehr förderlich ſein , indem dorten

der Saamen der ultramontanen Freiheit viel beſſer gediehen iſt ,

als bei uns in Baden . Freiheit beſteht weſentlich in der Achtung

und Heiligbaltung der Menſchenrechte und Menſchenwürde ; wo

dieſe zur Anerkennung nicht kommen und nicht kommen können ,

da ſoll man nicht von Freiheit reden .

So lange der Erzbiſchof Hermann von Vicari lebte , war

dem extremſten Ultramontanismus die Herrſchaft geſichert . Vicari

war in früheren Jahren nicht der ultramontanen Richtung er⸗

geben : er gehörte zu den Katholiken im Geiſte v. Weſſenberg ' s ,

Hug ' s , Hirſcher ' s , Demeter ' s ; als er aber auf den erzbiſchöflichen

Stuhle erhoben war , wendete er ſich, von Rom und dem römiſch

geſinnten Adel getrieben , bald dem Ultramontanismus zu . Er ließ

den Anhängern deſſelben nicht nur freie Hand , ſondern lieferte

ihnen geradezu die Kirchengewalt aus Der Hofkaplan Strehle

führte den Stab und ſprach in Allem das letzte Wort ; die Herren

vom Domkapitel mußten ſchweigen und gehorchen lernen . Es be —

gann die Reform der kirchlichen Zuſtände im ultramontanen Geiſte ;

die bisherige Ordnung wurde umgeſtoßen , der öffentlichen Gewalt ,

welche Widerſtand verſuchte , der Krieg erklärt , deßgleichen ohne

Unterlaß der Kampf gegen den Geiſt der Neuzeit nach allen Be⸗

ziehungen und Richtungen unternommen und fortgeführt . Als der

Erzbiſchof Hermann im Frühjahre 1868 ſtarb , mußte der ultra⸗

montanen Partei Alles daran liegen , daß das Ruder in ihren

Händen verbliebe und nicht einem Manne von freier Richtung

übertragen würde . Noch zählte die Partei derer , welche , indem

ſie der Religion wahrhaft zu dienen ſuchen , Recht und Gerechtig⸗

keit überall heilig halten , der bürgerlichen Gewalt nach der Vor⸗

ſchrift des Chriſtenthums den Tribut des Gehorſams willig

darbringen , die Bildung des Volkes nach Kräften zu fördern

— —
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beſtrebt und überhaupt die Intereſſen des Volkes nicht den In⸗
tereſſen einer Kaſte oder einer fremden Macht unterzuordnen ge⸗
willt ſind , dieſe Partei zählte noch viele Glieder ; die Mehrzahl des
Klerus mochte ihm damals noch angehören . Dieſe Richtung mußte

fern gehalten werden ; es war ſchon ſeit Jahren vorgearbeitet
worden , damit , wenn der Stuhl zur Erledigung käme , das Kirchen —

regiment dem ſchroffſten Ultramontanismus geſichert bliebe . War

es Intereſſe für die Sache , welche die Führer der ultramontanen

Partei dabei beſeelte ? Es läßt ſich über die Motive nicht leicht
urtheilen ; beſonders wo Erſcheinungen eines religiöſen Fanatismus
bei der Beurtheilung in ' s Auge zu faſſen ſind , muß man Vorſicht
üben . Gewiß iſt nur dieſes , daß wenn ein Mann der bezeichneten

Richtung an die Spitze der Diöceſe gekommen wäre , die bisherigen
Führer , Strehle voran , ihre Macht und ihren Einfluß verloren

hätten ; ſie hätten , zum Theile wenigſtens , in beſcheidenere Stel

lungen , wozu ſie nicht große Neigung zu haben ſchienen und ſcheinen ,
zurücktreten müſſen . Auf der entgegengeſetzten Seite erkannte man

wohl den Ernſt der Lage ; aber die Kraft des Widerſtandes war

nicht groß genug , um für Recht und Wahrheit gegen Liſt und
Gewalt bis auf ' s Aeußerſte einzuſtehen . Die Wahl des Bisthums —

verweſers fiel , Dank den Eiferſüchteleien der alten Herren , für die

Partei Strehle ' s nach Wunſch aus ; Kübel , erſt ſeit Kurzem zum
Domdekan und Weihbiſchof ernannt , wurde mit der Majorität von
Einer Stimme erwählt . Das Domlapitel hatte durch dieſen Akt
einen Beweis ſeiner Schwäche geliefert , daß man bezüglich der

Candidatenliſte für den erzbiſchöflichen Stuhl , welche demnächſt zu

fertigen war , keine günſtige Erwartungen und große Hoffnungen
hegen durfte . Die Wahl der Canditaten erfolgte etwa einen
Monat nach Vicari ' s Tod . In öffentlichen Blättern wurde über
das Verfahren , welches bei der Aufſtellung der Wahlliſte eingehalten
wurde , berichte ; man konnte kaum glauben , daß ſolche Dinge
möglich ſeien , und noch weniger wollte das Publikum es für

möglich halten , daß die Großherzogliche Regierung eine auf ſolche
Weiſe zu Stande gebrachte Wahlliſte ſich vorlegen ließ . In
einem badiſchen Blatte aus jenen Tagen leſen wir : „ Unter
dem 6. Mai ds . Jahrs hat das Domkapitel zu Freiburg die

Kanditatenliſte für den erledigten Erzſtuhl aufgeſtellt . Auf

—＋
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derſelben erſcheinen folgende Namen : Ketteler von Mainz , Weihbi —

ſchof Baudri von Köln , Biſchof Eberhard von Trier , Martin Bi —

ſchof von Paderborn , dann die Herren Weickum , Orbin , Kübel ,

und Miller von Krotzingen . Die Beeinfluſſungen von unberufener

Seite waren bei dieſer Handlung wieder ſehr groß . Namentlich

ſollen ſich die jüngeren Kapitelsmitglieder , die in der Minderheit

ſind , durch Ueberrumpelung der ältern , denen keine Zeit zur Be —

rathung gegeben wurde , ausgezeichnet haben . Es kamen auch

anderweitige Unregelmäßigkeiten und geiſtige und körperliche Tor —

turen zur Anwendung , ſo daß der Wunſch allgemein iſt , eine

beſſere Liſte aufgeſtellt zu ſehen , die ſicher auch jetzt zu Stande

kommen dürfte . “ Aehnliches berichteten auch andere Blätter ; be —

ſonders iſt ein Artikel der Karlsruher Zeitung aus jüngſter Zeit,
welcher wieder auf die Angelegenheit zurückkommt , zu erwähnen ,
weil er offenbar aus kundiger Feder ſtammt . Nachdem die Karls —

ruher Zeitung unter dem 6. Aug . 1875 gegen das Domkapitel

den Vorwurf erhoben , daß es an der Nichtbeſetzung des erzbiſchöf —

lichen Stuhles die Schuld trage , wird in der Nummer vom 20 .

Aug . Beil . mit Rückſichtnahme auf eine Entgegnung , die der „ Ba —

diſche Beobachter “ gebracht hatte , ausgeführt : daß die Vorgänge
bei Aufſtellung der Wahlliſte nicht als ganz ordnungsgemäß er —

ſcheinen können . „ Der Domdekan ließ erſt einige Stunden vor Be —

ginn der Wahlhandlung hiezu einladen ; Vormittags 8 Uhr ſollte
die Liſte aufgeſtellt werden , und Abends zuvor erhielten die nicht

zum „ geheimen Rathe “ gehörenden Mitglieder des Domlapitels

Kunde , welch ' wichtig Geſchäft ihrer harre . Damit dann die ein —

zelnen Herren auch dieſe kürzeſte Friſt nicht benützen konnten , um

ein Einverſtändniß zu erziehlen , wurden ſie bis tief in die Nacht

hinein belagert . Unübertreffliches leiſtete der feingewobene und

feinwebende Pfründenießer . Einer gab ſich ſogar den Schein eines

Bevollmächtigten , höchſten Orts lautbar gewordene Wünſche an —

geblich überbringend . “ Darauf kommt der Artikel auf die für

Aufſtellung der Wahlliſte beſtehenden geſetzlichen Vorſchriften ; der

Verfaſſer , der ein gründliches Verſtändniß der Sache offenbart ,
bemerkt hierüber : „ Die Bulle ad Dominici gregis custodiam vom

19 . April 1827 ſchreibt vor , daß nur inländiſche Prieſter vorge —

ſchlagen werden . Man gewährte zwei Ausnahmen zu Gunſten des
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Kardinals Hohenlohe und des Domdekans Oehler von Rotten burg . Es

gehörte ein nicht geringes Maß von Rückſichtsloſigkeit dazu , dieſe ver —

dienſtvollen Männer zu ignoriren und ſtatt ihrer einen Baudry aus

Köln ,
⸗

aus Trier und Martin aus Paderborn ( den neulich

Entflohenen ) auf die Liſte zu ſetzen . Die ultramontane Meinung , daß

das Breve nicht über die Bulle hinaus Vergünſtigungen gewähren könne ,

iſt eine ganz widerſinnige . Wozu ſoll das Breve faſt zur gleichen Zeit
mit der Bulle erlaſſen worden ſein , wenn es daſſelbe ſagen ſoll , wie die

Bulle ? Es iſt römiſche Kanzleiregel , daß beſondere Vergünſtigungen
nur in Breven ertheilt werden . Was bei dem allgemeineren Charakter

der Bulle nicht in dieſe aufgenommen werden konnte , muß das Breve

ergänzen . So hatte Rom ſelbſt dem badiſchen Staatsminiſter v. Ber —

ſtett erklärt , und die Großh . Regierung hatte immer dieſe Auffaſſung
als ſelbſtverſtändlich erachtet . Das Breve » Re sacra « vom 28. Mai

1827 ſchreibt nun vor , daß man ſich vorher verläſſigen ſoll , ob die

Kandidaten nicht personae minus gratae ſeien . Ketteler von Mainz ,

Eberhard von Trier , Weickum in Freiburg erhielten ſchon als Vor —

geſchlagene zum Domdekanate die Exkluſive , wurden aber dennoch

auf die Liſte für die Erzbiſchofswahl geſetzt . Die Kirchenſäulchen

von damals wollten eben um jeden Preis einen ſtreng ultramon

tanen Biſchof , darum mußten Umwege eingeſchlagen , und alle ſelb —

ſtändigen würdigen Männer außer Vorſchlag gelaſſen werden . Die

wiſſenſchaftliche Thätigkeit des badiſchen Klerus iſt eine ſehr gering —

fügige . Die Wenigen , die Hervorragendes geleiſtet , hätten doch

einige Berückſichtigung verdient . Ein Mitglied des Domkapitels

als gründlicher Forſcher im Gebiete der Liturgie und ein Profeſſor
als tüchtiger wiſſenſchaftlicher Forſcher im exegetiſchen Fache berühmt ,

fanden keine Gnade , weil man das Wohl der Erzdiöceſe nicht höher

ſtellte , als alles Andere ; wie wäre ſonſt ſolches möglich geweſen ?

Diejenigen , welche die erſte Liſte unvollſtändig zu Stande gebracht ,

tragen die Verantwortung für die Nichtbeſetzung des erzbiſchöflichen

Stuhles , alles Andere , was nachgefolgt , wäre unmöglich geworden ,
wenn man von Anfang an recht gehandelt hätte . “ Soweit der

Bericht der Karlsruher Zeitung , welcher , wie auch den früher

erſchienenen Artikeln anderer Blätter gegenüber geſchah , von ultra —

montaner Seite nicht widerlegt werden konnte und daher auch nur mit

Schimpfereien beantwortet wurde . In auffallend zuvorkommender
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Weiſe hatte das Großherzogliche Miniſterium bald nach dem Tode

Vicari ' s dem Domlapitel die Bewilligung erheilt , daß auf die zu

fertigende Candidatenliſte Namen von Geiſtlichen , die nicht zum

Klerus der Diöceſe gehören geſetzt werden ; man nannte als

ſolche , die genehm wären , den Kardinal von Hohenlohe und den

Generalvikar Oehler ( in Rottenburg ) . Wie zur Verhöhnung dieſes
Anerbietens und mit dem Bewußtſein , ordnungswidrig zu verfahren ,

wußte die herrſchende Partei , obgleich eigentlich Minorität , es durch —

zuſetzen, daß Ketteler von Mainz obenangeſtellt wurde , welcher an

dem vielen Unheil , das in unſerem Lande ſeit 1850 angerichtet

wurde , einen großen Theil der Schuld trägt . Die Liſte wurde der

Regierung vorgelegt , welche alle Candidaten bis auf Einen als

„ weniger genehm “ bezeichnete und ihre Namen ſtrich , mit der Auf —

forderung , eine Ergänzungsliſte vorzulegen . Das Domkapitel ging

hierauf nicht ein . Mit Dreiſtigkeit wurde ultramontaner Seits erwie —

dert : der Regierung ſtehe nicht zu , die Namen aller ihrer weniger

genehmen Perſonen von der Wahlliſte zu ſtreichen , wenn dadurch
eine Wahl unmöglich gemacht würde , oder mit anderen Worten :

ſie ſei verpflichtet , von den Vorgeſchlagenen , wenn ſie ihr auch

nicht genehm ſein ſollten , zwei bis drei Namen zu belaſſen , um

eine Wahl zu ermöglichen . Man behauptete dieſes , obgleich ein

päpſtliches Breve das Domkapitel ausdrücklich anweist : „ nach dem

in der Bulle » Ad Dominici gregis custodiam « ihm eingeräumten

Rechte nur ſolche Geiſtliche zu Erzbiſchöſen und Domkapitularen

zu wählen , von welchen ſie vor dem feierlichen Wahlakte wiſſen ,

daß ſie nebſt andern geſetzlichen Eigenſchaften auch dieſe haben ,

daß ſie dem Landesherrn nicht minder genehm ſeien ( — quos

ante solemnem Electionis actum noveritis , praeter qualitates
ceteras — prudentiae laude commendari nec Serenissimo Prin -

cipbi minus gratos esse ) . ( Dieſes iſt das obengenannte Breve :

Re sacra )

Dieſes Schriftſtük war hier nochmals zu erwähnen , da es

den Ausgangspunkt zu einer neuen Aktion bildete . Die Mehrheit
des Domkapitels , die Herren B. Orbin , F. Haiz , S . Schmid und

J . Köſſing , waren der Anſicht , die auch von den bedeutendſten

Kirchenrechtslehrern vertheidigt wird , daß nämlich der Regierung

das Recht zuſtehe , alle ihr minder genehmen Perſonen zurückzu—
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weiſen , und daß das Domkapitel in dem Falle , wenn keine genügende
Zahl , um die Wahl vorzunehmen , übrig gelaſſen werde , verpflichtet
ſei , eine Ergänzungsliſte , bezw . eine ganz neue Liſte vorzulegen .
Dieſe Herren wandten ſich in einem Schreiben an den Papſt , um
dieſem die bedenkliche Lage der Dinge vorzuſtellen und ihn zu
bewegen , der Aufſtellung einer neuen Liſte ſeine Zuſtimmung zu
ertheilen ; fie erklärten im Beſonderen : „ daß ſie erſt nach der Auf —
ſtellung der Wahlliſte Kenntniß vom Breve v. 28 . Mai 1827 er —
halten haben , deſſen Worte als unzuläßig erſcheinen laſſen , Männer

vorzuſchlagen , von denen man ( wie dies der Fall geweſen ) gewiß
gewußt habe , daß ſie dem Durchlauchtigſten Landesfürſten weniger
genehm ſeien . “

Dieſer (obgleich nicht ſehr kühne ) Schritt der Majorität des

Domkapitels erregte allgemeines Aufſehen ; die im Solde der Strehle ' ⸗
ſchen Partei ſtehenden Blätter und Blättchen überboten ſich in

Schmähungen gegen jene „ Abtrünnigen, “ jene „ Feinde des Bi —

ſchofs . “ ( Das Schreiben iſt nach ſeinem ganzen Inhalte bis jetzt
nicht in die Oeffentlichkeit gekommen. ) Erſt vor etwa zwei Jahren
erlangte man Rom ' s Zuſtimmung zur Aufſtellung einer neuen Liſte ,
als die ultramontanen Häupter zu befürchten hatten , daß ſie ſelbſt
bei Fortſetzung ihres bisherigen renitenten Verhaltens ſchwere
materielle Nachtheile treffen würden . Rom war diesmal billig ge⸗
nug , ( wahrſcheinlich durch die im Schreiben der Majorität an den

Papſt enthaltenen Bemerkungen bewogen, ) die ſtrenge Anweiſung
zu geben , daß nicht mehr in der Weiſe , wie das vorige Mal , ver —

fahren werde — nämlich Namen von Perſonen auf die Liſte zu
nehmen , von denen man wußte , daß ſie dem Landesherrn nicht
genehm ſeien —, ſondern man ſollte nur ſolche Männer vorſchlagen ,
von welchen man wiſſe , daß ſie der Regierung des Großherzogs
nicht „ minder genehm “ ſeien . Die herrſchende Partei war durch
dieſe Ermahnung genöthigt , ſich der Großherzoglichen Regierung zu
nähern , um bei der neuen Wendung der Dinge das Spiel nicht zu ver —

lieren ; es muß darauf Bedacht genommen werden , ob nicht weniger
bekannte und in weiter Ferne lebende ultramontane Größen Eingang
finden könnten , und wenn dies nicht anging , mußte man Umſchau im
Lande halten , ob ſich nicht ſchwache und unentſchiedene Charaktere
finden ließen , deren einem man die Würde eines Erzbiſchofs übertragen
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dürfte . Das Domkapitel verhandelte mit der Regierung durch
Unterhändler ; dieſe ſollten ſich über die vorzuſchlagenden Perſön —
lichkeiten verſtändigen . Man wollte in Freiburg vor Aufſtellung
der Wahlliſte die ausdrückliche Erklärung der Regierung erhalten ,
daß die darin Aufgenommenen der Regierung nicht „ minder genehm “
ſeien ; man brachte natürlich faſt nur Namen von Ultramontanen

zur Sprache ; nur mit Mühe wurde Namen von Katholiken , die
der ſchroffen Richtung nicht angehörten , die Aufnahme bewilligt .
Die Unterhandlungen wurden abgebrochen , als die Zumuthungen
der ultramontanen Kurie zu ſtark wurden ; man bemerkte endlich
in Karlsruhe die Gefahr , der man das Land ausgeſetzt hatte , und

machte ſich von den Umarmungen los , durch die man nahezu er —
drückt worden war . Die Vorlage der Candidatenliſte hatte wiederum
keinen Erfolg ; die Sache blieb beim Alten ; der ultramontanen

Partei verblieb die geiſtliche Gewalt , die ſie bisher inne hatte , und
die ſie in faſt unübertrefflicher Weiſe zur Zerrüttung der geſell —
ſchaftlichen Verhältniſſe zu gebrauchen wußte .

Sollte es aber nicht möglich geweſen ſein , bei dem letzten
Verſuche ein günſtiges Reſultat zu erreichen ? Die Wahlliſte , welche
1874 geferti gt und vorgelegt wurde , enthielt neben andern zwei
Namen , welche die Regierung ohne Bedenken ſtehen laſſen konnte , die
Namen von Hefele , Biſchof in Rottenburg , und Geiſtl . Rath Dieringer,
Pfarrer , früher Profeſſor in Bonn und Domherr in Köln ; es ſind

Männer , deren latholiſche Geſinnung erprobt , hervorragend durch
wiſſenſchaftliche Bildung , wegen der Selbſtſtändigkeit ihrer Ge —

ſinnung und ihres Charakters , wegen ihrer Geradheit , Rechtlichkeit,
und Duloſamkeit den Jeſuiten verhaßt , oder doch ſtark verdächtig .
Wäre die Wahl auf einen der ſelben gefallen , ( und es wäre , wenn
die Namen außer dieſen zweien von der Liſte geſtrichen worden

wären , ſicher Dieringer gewählt worden, ) ſo hätte in unſer unter
den jeſuitiſchen Wühlereien ſchwer leidendes Land endlich Ruhe und

Friede einkehren können . Die Regierung vereitelte das Zuſtande⸗
kommen einer Wahl unter ganz günſtigen Umſtänden durch eine

Maßregel , welche eben nur zu begreifen iſt , wenn ſie die Wieder —

beſetzung des erzbiſchöflichen Stuhles überhaupt verhindern wollte .
Man forderte von allen in Vorſchlag gebrachten Geiſtlichen eine

förmliche Erklärung ab , in welcher die Anerkennung der tirchen —
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politiſchen Geſetze der Neuzeit ausgeſprochen wurde ; eine ſolche

Erklärung konnte um ſo weniger abgegeben werden , als Jeder , der

es gethan , dadurch in Rom unmöglich geworden wäre . Ein

katholiſcher Biſchof muß aber von Rom die Anerkennung und Be⸗

ſtätigung beſitzen . Eine Erklärung , wie die verlangte , war durchaus

überflüſſig ; der Eid , den die Biſchöfe der oberrheiniſchen Kirchen —

provinz zu leiſten haben , genügte vollkommen . Der Eid , den der

Erzbiſchof abzulegen hat , lautet :

„ Ich ſchwöre und verſpreche bei dem heiligen Evangelium
Gottes Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog ( Name ) von

Baden und Allerhöchſtdeſſen Nachfolgern in der Regierung , ſowie

den Geſetzen des Staates Gehorſam und Treue . Ferner verſpreche

ich, kein Einverſtändniß zu unterhalten , an keiner Berathſchlagung

Theil zu nehmen und weder im In — noch im Auslande Verbin —

dungen einzugehen , welche die öffentliche Ruhe gefährden , vielmehr

wenn ich von irgend einem Anſchlage zum Nachtheile des Staates ,

ſei es in meiner Diözeſe oder anderswo , Kunde erhalten ſollte ,

ſolche Seiner Königlichen Hoheit zu eröffnen — ſo wahr mir Gott

helfe und ſein heiliges Evangelium . “

Auch Hermann von Vicari leiſtete ſeiner Zeit ( 26 . März

1843 ) dieſen Eid . „ Gehorſam gegen die Geſetze “ — das iſt Alles

was zu verlangen iſt ; man braucht keine Anerkennung , ſondern nur

Gehorſam . Wer Gehorſam ſchwört gegen die Geſetze , iſt zum Ge⸗

horſame gegen alle Geſetze verpflichtet — dieß iſt ſelbſtverſtändlich ,

und unter den kirchenpolitiſchen Verhältniſſen der Gegenwart wäre

es unpolitiſch , ſich auf das Einzelne näher einlaſſen zu wollen .

Dagegen , daß ein Eid gebrochen und ein Verſprechen nicht gehalten

werde , gibt es keine Vorſichtsmaßregeln . Die Hoffnung , daß der

Miſere in unſerem Lande ein Ende gemacht werde , wurde auf

dieſe Weiſe vereitelt ; ihre Erfüllung iſt wiederum in unbeſtimmte ,

wahrſcheinlich ſehr weite Ferne hinausgerückt worden .

Das Proviſorium unter dem Biſchofe von Leuka , Lothar

Kübel , dauert fort . Dieſer „ ohne alles Verdienſt “ ( wie nach

römiſchen Kanzleiſtil die Päpſte ſich ausdrücken , wenn ſie von ihrer

Erhebung auf den Stuhl Petri reden, ) zu der hohen Würde er —

hoben , verwaltet ſein Amt mit wenig Geſchick , und wenig Glück .

Die Verleihung der biſchöflichen Würde an denſelben hatte für die

—
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Diöceſe wenigſtens das Gute , das man zur Spendung der Firmung
und Prieſterweihe nicht mehr nöthig hatte , den Mainzer Biſchof
kommen zu laſſen , der ein Jahrzehend hindurch unſer Land nach

allen Richtungen durchreiste und Geiſtlichkeit und Volk für die

Zwecke des Ultramontanismus bearbeitete . In dieſer Beziehung
hat die ultramontane Partei an Kübel Nichts gewonnen ; er iſt

kein agitatoriſcher Geiſt , nicht zu einem Parteiführer qualifizirt .
Seine Gelegenheitsreden , in denen er ſich wohl zu gefallen ſcheint ,

ſind nicht geeignet , Effekt zu machen ; er bringt es nicht über die ge —

wohnten Redensarten hinaus ; über wichtige Fragen und Gegen —
ſtände weiß er mit Leichtigkeit und Unbefangenheit hinwegzukommen ,

hält ſich dagegen gerne bei Nebenſachen und bedeutungsloſen Dingen
auf . Auch ſeine Anhänger aus der gebildeten Klaſſe ſind mit

ſeinen bisherigen redneriſchen Leiſtungen nicht ſehr zufrieden .
Offenbar hat Kübel für ſeine Amtsführung den verſtorbenen
Erzbiſchof ( der aber faſt nie Reden hielt , woran er ſehr gut that, )
ſich zum Vorbilde gewählt . In Einem , und zwar in dem wich —

tigſten Punke , kommt er in der That dem „ großen “ ( 12 ) Hermann
von Vicari gleich , wenn er ihn nicht ſogar übertrifft ; er läßt

ſich gannz von dem ehemaligen Hofkaplan Strehle leiten . Wie

unter Hermann , iſt Strehle unter Lothar eigentlicher Herr und Ge —

bieter . Ueber die Perſönlichkeit dieſes geiſtlichen Herrn iſt nicht nöthig ,
viel zu ſagen , es iſt Alles genugſam bekannt . Es iſt bekannt ,

wie er ſeit 1844 dem alten Erzbiſchof zur Seite gegeben ward ,

um ihn den jeſuitiſchen Plänen dienſtbar zu machen , wie ihm
dieſes bald volltommen gelang und er den Erzbiſchof ganz in ſeine

Gewalt bekam , wie die Geiſtlichkeit der Diöceſe , welche das Unheil ,
das durch ihn kommen ſollte , ahnte , den Erzbiſchof mit Bitten

um Entlaſſung des Hofkaplans — ſeit Mitte der 40er Jahre —

beſtürmte , wie Strehle nach der Revolution die Jeſuiten in ' s

Land brachte , zum Kirchenſtreite trieb , in demſelben die Parolen

gab und die Rollen vertheilte ; er gilt allgemein für den Urheber
der Dinge , die ſeitdem auf kirchlichem Gebiete geſchehen ſind .

SOhne Zweifel rechnet Strehle es ſich zum Verdienſte an , zur

Herbeiführung der gegenwärtigen kirchlichen Zuſtände an erſter

Stelle mitgewirkt zu haben . Der alte Erzbiſchof erhielt in jedem
Betreffe von Strehle die Inſtruktionen ; als der Erzbiſchof in den

2
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letzten Jahren den Sitzungen nicht mehr beiwohnen konnte , ließ

der Hofkaplan ſich zum geiſtlichen Rathe ernennen , um in den Or —

dinariats⸗Sitzungen direkten Einfluß zu üben . Um auch für ſein

zeitliches Wohl zu ſorgen , hatte er ſchon früher eine fette Pfründe ,

die Stadtpfarrei Meersburg , durch ſeinen dankbaren Erzbiſchof

ſich verleihen laſſen ; daran , daß er für die reichlichen Einkünfte

auch die Pfarrei verwalte , denkt Strehle nicht ; er muß in Frei —

burg bleiben , um die Kirchenregierung zu leiten . Sein Streben ,

in das Domkapitel zu kommen , iſt geſcheitert .

Ihm zunächſt ſteht Dr . Maas , geborener Jude , ein Laie , Direktor

der biſchöflichen Kanzlei , Beiſitzer im Ordinariate und Ofſizialate . Es

iſt ſchwer , den Charakter und die Eigenſchaften dieſes Mannes zu ſchil —

dern ; ſeine öffentliche Thätigkeit läßt in ihm einen eifrigen Parteigän

ger erkennen , der von Anfang bemüht war , die kirchlichen Zuſtände zu

verwirren , der Art , daß man beim Hinblick auf das Treiben dieſer Per —

ſönlichkeit ſich oft fragen möchte , ob man nicht etwa in ſolcher Weiſe ver —

fahren müßte , wenn man auf die Ruinirung der kirchlichen wie der

ſtaatlichen Ordnung hinarbeiten wollte ? Gewandt , ſchlau berechnend

geht er ſeine Wege und verfolgt er ſeine Ziele ohne Scheu und ohne

Rückſicht . Er führt alle Streitigkeiten und ruft immer neue Streit —

fragen in ' s Leben ; er lebt ganz eigentlich vom Streiten . Durch die ewi —

gen Streitigkeiten , in die er Alles verwickelt , durch die mannigfachen

Künſte welche Alles durch - und untereinanderbringen , weiß Maas ſich

immer obenan zu halten und geradezu unentbehrlich zu machen .

Viele kirchlichen Anordnungen und Entſchließungen , Maaßregelun —

gen von Geiſtlichen und anderen mißliebigen Perſonen , die Ge —

häßigkeiten in der Art und Weiſe der Führung der Kirchenſtreitig —

keiten werden vom Publikum dem Genannten in Rechnung gebracht .

Kein Menſch iſt wohl ſo allgemein da , wo man ihn kennt ,

unbeliebt , wie Maas ; das weiß er , aber was kümmert ihn dieß ?

Er macht keine ſchlechten Geſchäfte . Maas hat auch ſchon viel

geſchriftſtellert ; der „ Badiſche Beobachter “ bringt manchen Artikel

aus ſeiner Feder . Das Kirchenrecht ( ) iſt das Fach , in dem er

Hervorragendes leiſten zu
können glaubt ; jedenfalls hat er in der

kirchenrechtlichen Praxis ſchon Großes gethan .

Neben und unter den Genannten ſteht noch eine kräf —

tige Schaar Solcher , welche an der Kirchenregierung in ul —
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tramontanen Geiſte betheiligt ſind ; die kirchlichen Parteiange —

legenheiten nehmen viele Kräfte in Anſpruch , damit Alles von

demſelben Geiſte durchdrungen und das katholiſche Volk allerwärts
für die ultramontanen Beſtrebungen gehörig bearbeitet werde .

Weickum und Marmon , Freunde Strehle ' s , denen an Rührigkeit

und Entſchiedenheit Nichts abgeht , ſind getreue Interpreten der

vom hohen Rathe der Partei gefaßten Beſchlüſſe in weiteſten

Kreiſen , bei den Pfarrern und Kaplänen , in den Geſellenhäuſern
und katholiſchen Vereinen , in den klöſterlichen Inſtituten und den

vielen Anſtalten , welche den barmherzigen Schweſtern anvertraut

ſind ; ſie beide durchziehen während eines großen Theiles des Jahres

das Land , um in den Städten und Dörfern Alles , was das Partei —

Intereſſe erfordert , wahrzunehmen , überallhin Inſtruktionen zu erthei⸗
len und die Erfahrungen über den Gang der Geſchäfte und das Ver⸗

halten der zu ihrer Führung berufenen Perſonen zu ſammeln , be —

ſonders aber über die Geiſtlichen der Diöceſe die genauſten Erkun⸗

digungen einzuziehen . Es ſind noch Andere , Geiſtliche und Laien ,

Angeſtellte und Nichtangeſtellte , amtloſe Freizügler , welche im Ul⸗

tramontanismus arbeiten und der herrſchenden Partei zu Dienſten

ſtehen ; dieſe verfügt über ein ziemlich zahlreiches Dienſtperſonal ,

auf deſſen Geſchäftstüchtigkeit ſie ſich verlaſſen kann .

Der niedere Klerus , die in der Seelſorge verwendeten Geiſt —

lichen ſind in der Mehrzahl dem Syſtem ergeben , folgen mehr

oder weniger willig den kirchlichen Gewalthabern . In Convicten

und Seminarien erhielt das jüngere Geſchlecht ultramontane

Schulung ; es waren bald genug Elemente vorhanden , um den

Geiſtlichen aus der alten Schule , welche den katholiſchen Gemeinden

vorſtanden , ihre Stellung zu erſchweren und zu verderben . Die

Keckheit der jungen Schreihälſe brachte in den Paſtoralkonferenzen
die älteren Herrn bald zum Schweigen ; Niemand durfte mehr zum

Worte kommen , der nicht der extremſten Richtung angehörte . Man

unterhielt und pflegte dieſe Richtung durch das Inſtitut der geiſt⸗

lichen Exercitien , welche in der Regel von Jeſuiten geleitet wurden .

Solche Exercitien wurden als ein beſonders wirkſames Mittel betrach—
tet , unter der Geiſtlichkeit die ſtreng klerikale Richtung zu erhalten ,

neu zu pflegen und zu befeſtigen ; ſie wurden bei uns unter dem

Erzbiſchofe Hermann v. Vicari i. J . 1846 in ' s Leben gerufen.

2*
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Bemerkenswerth dürfte ſein , daß einige Jahre vorher ein Geſuch

von 179 Einwohner Freiburgs : daß von Ordensgeiſtlichen ähnliche

geiſtliche Uebungen wie im Elſaße angeſtellt werden mögen , von

Seiten des Generalvikars ( unter dem Erzbiſchofe Demeter , deſſen

Generalvikar Vicari
—2 abgelehnt wurde , indem man bemerkte ,

daß es zur Belebung des religiöſen Sinnes nicht fremder Reli —

gioſen bedürfe , ſondern daß die eigenen Seelſorger genügen . Was

mit ſolchen Dingen bezweckt wurde , leuchtete Vielen erſt ein , als

die Früchte gereift waren ; ganz ähnlich verhält es ſich in Be —

ziehung auf die Miſſionen , welche zunächſt unter dem Volke der

ultramontanen Richtung die Bahn brechen ſollten . Die katholiſchen

Bereine , die Bürger - und Geſellenvereine , die an verſchiedenen

Orten gegründet wurden , waren die Kreiſe , in denen man ſich

hauptſächlich mit Politik befaſſen ſollte ; die Bürger und die ſ. g.

Arbeiter wurden hier für die politiſchen Pläne gewonnen und

bearbeitet ; auf die Pfarrherrn , welche nicht dem Parteitreiben ſich

anſchloſſen , konnte von dieſen Kreiſen aus ein heilſamer Druck

ausgeübt werden . Die Maßregelungen der liberalen Geiſtlichen ,

vielfache Beſtrafungen , Suſpendirungen , Abſetzungen , beſonders

zur Zeit des Kirchenſtreites , verfehlten ihre Wirkungen zu Gunſten

der herrſchenden Richtung nicht ; man rief die Geiſtlichen aus dem

ganzen Lande zu Verſammlungen zuſammen , um auf denſelben

ihnen die Beſchlüſſe zu diktiren , die ſie faſſen ſollten , ſo in Appen —
weier und Freiburg . Ein ſehr oft angewandtes Corruptionsmittel
waren die Adreſſen , welche den Geiſtlichen und Laien abgefordert

wurden , meiſt zur Kundgebung des Beifalles über kirchliche Anord —

nungen und Beſchlüſſe oder der Anhänglichkeit und Hingebung an

die oberſten Führer. Die Adreſſen dienten vortrefflich als kirch —
liches und politiſches Agitationsmittel : es wurde von der Oppoſitions —

partei , die ſich gegen die Partei der Regierung unter Mitwir —

kung von Laien bildete , längere Zeit hindurch mit großem Erfolge

angewendet . Dem Zeitungsweſen wurde jedoch die größte Aufmerk —
ſamkeit geſchenkt ; man ſorgte dafür , daß ſ. g. katholiſche Blätter

in allen Gemeinden gehalten und liberale Zeitungen verdrängt
wurden . Es ſollte die Geiſtlichkeit und das gemeine Volk mög —
lichſt abgeſchloſen werden gegen alle Mittheilungen und Darſtel —

lungen , die nicht dem Sinne und Geiſte der Partei entſprechen .
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Die katholiſche Partei , die ſich bildete , ſoll der Hierarchie zu
der Macht wiederhelfen , welche ſie in der Neuzeit verloren hat .
Der moderne Staat erſcheint dem Ultramontanismus als ein Greuel ,
daher Alles gegen ihn in Bewegung geſetzt wird . Das Volk wird

aufgerufen , für die verlorenen Privilegien und Vorrechte des Klerus

in den Kampf zu gehen , es ſoll dazu mithelfen , die mühſam er —

rungenen Rechte und Freiheiten zu vernichten und Zuſtände zu

ſchaffen , wie ſie zum Verderben des Volkes , zum materiellen und

geiſtigen , an allen Orten beſtehen , wo die Geiſtlichkeit die erſehnte
Oberherrſchaft beſitzt . Dieſe Partei iſt die ſchlimmſte aller reak —

tionären Parteien . Sie hat eine Anzahl von Sitzen im Abgeord —
netenhauſe gewonnen ; die Volksvertreter , welche ſie dahin geſendet
hat , ſtellen ſich in den ſchroffſten Gegenſatz zu allen Errungen —
ſchaften der Neuzeit . Es iſt ſehr zu beklagen , daß latholiſche
Geiſtliche ſich zu ſolchen politiſchen Rollen hergeben mögen ; der

geiſtliche Stand wird durch die Betheiligung ſeiner Mitglieder an

dieſem reaktionären Treiben tief geſchädigt . Die katholiſchen Geiſt —
lichen müſſen ſich die Verdächtigung , Feinde des Volkswohles ,
Feinde der Bildung und Freiheit zu ſein , gefallen laſſen und den

Vorwurf hinnehmen , daß ſie das Intereſſe ihres Standes über

das Volksintereſſe ſtellen und letzteres dem eigenen Standesintereſſe
opfern .

Welche Erſcheinung , jetzt im Vergleiche zur Zeit vor 1848 ! Da —

mals waren die Geiſtlichen die eigentlichen Vertreter der Volksintereſſen ,
die Vertreter und Vorkämpfer des Liberalismus . Pfarrer Kuenzer ,
der in der zweiten Kammer ſaß , war ein wahrer Freiheitsmann ,

Patriot und Volksfreund , auf den die katholiſche Geiſtlichkeit als

auf ihren gewaltigen Führer mit Stolz blickte ; es iſt bekannt , daß
er von der reaktionären Partei , mit der ſich die Kirchenbehörde verbun —

den hatte , aus der Kammer verdrängt wurde . Man verweigerte
ihm den Urlaub , weil man ( hieß es im betreffenden Erlaſſe des

rzbiſchöfl . Generalvikariats v. 13 . Mai 1842 ) „) hinlängliche Ur —

ſache habe , zu beſorgen , Pfarrer Kuenzer möchte , angezogen vom

Schimmer politiſcher Thätigkeit , ſich angewöhnen, das ſeelſorger —
liche Amt als untergeordnet oder als Nebenſache zu betrachten . “
Heutzutage iſt die Kirchenbehörde nicht mehr ſo ängſt lich , wie da —

mals ; ſie ſieht es offenbar ſehr gerne , wenn die Seelſorger ihre



Hauptthätigkeit dem Gebiete der Politik zupenden . Das politiſche

Treiben , hört man ſogar auf kirchlicher Seite behaupten , ſei der

wichtigſte Theil der ſeelſorgerlichen Thätigkeit ; alles Andere muß

demnach als untergeordnet und als Nebenſache anzuſehen ſein .

So haben ſich die Zeiten geändert ; offenbar ſind an die Stelle

der frühern gerade die entgegengeſetzten Grundſätze und Anſchauun —

gen getreten . Wenn übrigens das von der lirchlicher mBehörde

gegen Kuenzer eingehaltene Verfahren zur Folge hatte , was man

bei den Kammerverhandlungen über dieſe Urlaubsverweigerung

ſchon prophezeite , nämlich daß fortan kein Giberaler ) Geiſtlicher

mehr in die Kammer gewählt wurde , ſo dürfte die Unterſtützung ,

welche die politiſche Thätigkeit der Geiſtlichkeit heute von Seiten

der Kirchenbehörde erhält , leicht dieß zur Folge haben , daß den

Geiſtlichen das paſſive Wahlrecht entzogen , d. i. daß durch

ein Geſetz ausgeſprochen wird , es dürfe kein Geiſtlicher mehr in

die Kammer gewählt werden . Vieles deutet darauf hin , daß es

bald geſchehen werde .

Unter Kirchlichkeit und kirchlicher Geſinnung verſteht man in

unſerer Zeit jene Richtung , welche den politiſchen Agitationen der

Ultramontanen und ihren Beſtrebungen Beifall gibt und Unter —

ſtützung gewährt , welche in gehorſamer Ergebung unter der Füh⸗

rung und Leitung der kirchlichen Obern an dem Kampfe wider

die Staatsgewalt und ihre Anordnungen und gegen die Fortſchritte

der modernen Cultur ' wacker Antheil nimmt . Von dieſer Tugend (12)

der Kirchlichkeit bekam man bis gegen das Ende des zweiten

Viertels dieſes Jahrhunderts Nichts zu hören , weder in den Kirchen

noch in den Schulen . Jetzt wird von allen Kanzeln herab dieſe

Tugend geprieſen und hoch über alle andern geſetzt , ſo ſehr , daß

man ganz eigentlich nur ſie , die Kirchlichkeit , verlangt und zur

Pflicht macht . Die jüngere Geiſtlichkeit iſt bis auf wenige Aus —

0 ganz dieſer Richtung ergeben ; in höchſter Einſeitigkeit und

Verblendung fällt ſie über die Bewegungen und Beſtrebungen der

Neuzeit ihre Urtheile . Gegen die Staatsbehörde und die liberale

Partei wird in Verſammlungen und den ultramontanen

Blättern der Vorwurf erhoben , aus Haßgegen die katholiſche Kirche

die Geiſtlichkeit ihres Einfluſſes in den Gemeinden und öffentlichen

Angelegenheiten beraubt , ſie aus den Schulen hinausgedrängt und
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in die ſchlimme materielle Lage , in der ſie ſich thatſächlich befindet ,

verſetzt zu haben . Die jüngeren Geiſtlichen ſind ſo ſehr in Unkennt —

niß über die Geſchichte , über den Urſprung und den Verlauf der

Kirchenſtreitigkeiten in unſerem Lande , daß ſie nicht wiſſen , von

wem alle Unordnung ausgegangen und bis daher ſorgfältig unter —

halten worden iſt ; ſie wiſſen es nicht , aber glauben es auch nicht ,

wenn man es ihnen ſagt . Die Führer ſind keck genug im Leugnen ,

daß ſie die offenkundigſten Thatſachen nicht zugeben , wie dieſe :

daß der Kirchenſtreit mit Gewalt von kirchlicher Seite heraufbe —

ſchworen , daß alle Verſuche , den Frieden herzuſtellen , durch die

maßloſeſten Forderungen unmöglich gemacht oder vereitelt wurden , daß

der Staat immer in der Defenſive ſich hielt und auch die neue Ge —

ſetzgebung betreffend die Schule u. A. durch die ultramontanen Ueber —

griffe und Umtriebe veranlaßt und nothwendig gemacht wurde .

Ein hochgeſtellter Geiſtlicher , der mit dem jüngeren Geſchlechte
Bekanntſchaft zu machen reichlich Gelegenheit hat , führt in einem

Schreiben 3 über das hoffärtige Benehmen , die Bequemlichkeit ,

Habſucht und Genußſucht eines großen Theils dieſer jungen Leute ;

weiter macht er folgende intereſſante Bemerkungen : „ Kein wiſſenſchaft —

licher Eifer . Die ganze Zeit wird mit Pflege der Betſchweſterei

und mit dem Breviergebet vergeudet . Die Lektüre iſt einſeitig aus

den ultramontanen Tagesblättern geſchöpft . Kein Buch von wiſ —

ſenſchaftlicher Bedeutung wird durchgearbeitet . Die Predigten ſind

Heulereien über Kirchenverfolgung . Kein Dogma , keine Sitten —

vorſchrift wird genießbar verkündet . Die ſogenannten Aufgeklärten ,

die heilige römiſche Kirche , der erhabene Pius IX . ſind ſtehende

Phraſen . Wenn ein Heide oder Nichtchriſt regelmäßig Jahr aus

Jahr ein dieſe Predigten beſuchen würde , ſein ganzes Leben lang

würde er keinen Begriff vom Chriſtenthum erhalten . “ Davon ,

daß die Kirchenbehörde gegen Mißſtände , wie die angeführten ,

einſchreite , kann keine Rede ſein ; ſind es doch ganz eigentlich die

Erſcheinungen des Ultramontanismus , die unausbleiblichen , die

natürlichen Früchte des ultramontanen Geiſtes , dem die ſorgfältigſte

Pflege zu Theil ward . Solche Uebelſtände und Erſcheinungen zur

Sprache zu bringen , gilt bereits als Beweis unkirchlicher und

kirchenfeindlicher Richtung .

In der neueſten Zeit wurde auf dem Wege der Geſetzgebung

RRR . . r „
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Vieles verſucht und Manches geleiſtet , um die gefährdete Autorität des

Staates zu ſichern , die Macht des Ultramontanismus , den man durch
allerlei Conceſſionen unterſtützt hatte , zu brechen und den von dieſer

Seite ausgehenden Agitationen mit Entſchiedenheit entgegenzutreten .
Es ſei zunächſt erinnert an den bekannten Kanzelparagra —

phen , welcher durch Reichsgeſetz betreffend die Ergänzung des

St . ⸗G. ⸗B. f. d. R. vom 10 . Dezember 1871 aufgenommen ward .

Ein ſehr heilſamer Paragraph . Das ( Landes - ) Geſetz vom 19 .

Februar 1874 enthält auch eine Strafbeſtimmung gegen „Geiſt —
liche , welche bei öffentlichen Wahlen ihre kirchliche Autorität an —

wenden , um auf die Wahlberechtigten in einer beſtimmten Partei —
richtung einzuwirken . “ Die kirchliche Autorität der Geiſtlichen gegen

Mißbrauch zu wahren und zu ſchützen , wäre eigentlich Sache der

Kirchenbehörde geweſen .
Der rührigen Thätigkeit , welche fremde Ordensgeiſtliche in

unſerem Lande entfalteten , wurde durch ein Geſetz vom 2. April
1872 Einhalt gethan . Einen bedeutenden Fortſchritt bezeichnete
die Ausweiſung des Jeſuitenordens und der ihm verwandten Orden

und ordensähnlichen Congregationen aus dem Gebiete des deutſchen

Reiches durch Reichsgeſetz vom 4. Juli 1872 ; nach einem Beſchluß
des Bundesrathes ſind als im Sinne des gedachten Reichsgeſetzes
mit dem Orden der Geſellſchaft Jeſu verwandt anzuſehen : die

Redemptoriſten , die Lazariſten , die Prieſter vom heiligen Geiſte ,

endlich die Geſellſchaft vom hl. Herzen Jeſu . Ein ( Landes - ) Ge —

ſetz vom 2. April 1872 unterſagt Mitgliedern religiöſer Orden

oder ordensähnlicher religiöſer Congregationen jede Lehrwirkſamkeit
an Lehr - und Erziehungsanſtalten . Es waren an vielen Orten

weibliche Perſonen , welche zu Orden oder ordensähnlichen Con —

gregationen gehörten , zum Unterrichte der Jugend verwendet wor —

den . Die weiblichen Lehrinſtitute , die ſchon vor den 50er Jahren

beſtanden , wurden durch dieſes Geſetz nicht betroffen . Ihr Fort —

beſtand als Anſtalten für den Unterricht der weiblichen Jugend

liegt im Wunſche der katholiſchen Bevölkerung unſeres Landes ;
er könnte aber ſehr gefährdet werden , wenn die Verſuche , die ſchon

gemacht wurden , ſie als geiſtliche Anſtalten der hierarchiſchen Ge —

walt unterzuordnen , ſich wiederholen ſollten , was jedoch nach dem

Scheitern des Erperimentes , das am Inſtitute Adelhauſen in
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Freiburg vorgenommen wurde , kaum mehr zu befürchten iſt . Selbſt —

verſtändlich haben dieſe Inſtitute bei dem Unterrichte ſich durchweg

nach den Beſtimmungen der Schulgeſetze und Schulverordnungen

zu richten . Sehr zu wünſchen iſt , daß von der Staatsbehörde
auf die Durchführung des Regulativs vom 16 . Sept . 1811 ſtreng —

ſtens geſehen werde . Eine bei uns beſtehende religiöſe Genoſſen —

ſchaft iſt noch zu erwähnen , der Orden der barmherzigen Schweſtern ,

für welchen von der Markgräfin Victoria und vom Exzbiſchofe
Demeter bedeutende Stiftungen gemacht wurden ; die vom Erz —

biſchofe entworfenen Statuten erhielten unter dem 13 . März 1845

die landesherrliche Genehmigung . „ Im Allgemeinen , ſo heißt es

in dieſen Statuten , beſteht der eigentliche Beruf des Ordens in

der Pflege der in den Krankenhäuſern befindlichen Kranken beider —

lei Geſchlechts ; es kann ihm ferner übertragen werden die Beſor —

gung der Waiſenhäuſer , der Rettungsanſtalten für verwahrloste

Kinder , der Korrektionsanſtalten für weibliche Sträflinge und

anderer öffentlicher Anſtalten ähnlicher Art . “ Man hat ſehr zu

bezweifeln , daß die Thätigkeit des Ordens in unſerem Lande dieſen
klaren Beſtimmungen über ſeinen Beruf entſpreche . Es iſt Sorge

zu tragen , daß die Stiftungen dem Zwecke der Stifter nicht ent —

zogen werden ; zu demſelben Zwecke , welchen die Markgräfin Vic —

toria und der Erzbiſchof Demeter im Auge hatten , hat das

katholiſche Volk bei den Sammlungen , die bei Einführung des Or —

dens veranſtaltet wurden , reichliche Beiträge geliefert . Die ſtaat —

lichen Behörden haben die Vermögensverwaltung zu überwachen .
In Freiburg ſind nicht weniger als 85 barmherzige Schweſtern ,
wenn man 10 Kandidatinnen dazu rechnet ; im Mutterhauſe

führen 32 Schweſtern ( dazu 10 Poſtulantinnen und 6 Dienſtleute ) ,

in dem Convictsgebäude 10 Schweſtern mit 4 Dienſtboten das

Hausweſen ; in beiden Häuſern überſteigt die Zahl der geſunden

Perſonen , die Koſt und Wohnung dort finden , die der Kranken .

Die ſ. g. Viecentiusſchweſtern , welche an verſchiedenen Orten des

Landes zugelaſſen ſind , werden wegen ihres Eifers in der Kranken —

pflege gerühmt .

Den größten Widerſtand fand die Verordnung des Mini —

ſteriums d. J . betr . das Staatsexamen der Theologen . Ueber

dieſe Angelegenheit haben wir folgende Bemerkungen zu machen .
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Im Geſetze v. 9. Okt . 1860 , § 9 heißt es : „ Die Zulaſſung

zu einem Kirchenamte iſt regelmäßig durch den Nachweis einer

allgemein wiſſenſchaftlichen Vorbildung bedingt . Der Umfang der —

ſelben und die Art des Nachweiſes werden durch Verordnung be —

ſtimmt . “ Sodann wurde durch allerhöchſt landesherrliche Verord —

nung v. 6. Sept . 1867 im Großh . Regierungsbl . v. 12 . Sept .
1867 Nr . XXXVIII . S . 343 ff. feſtgeſetzt : daß der Nachweis
dieſer allgemein wiſſenſchaftlichen Bildung durch eine hierzu be —

ſtimmte Prüfung vor einer durch das Miniſterium des Inneren

zu ernennenden Kommiſſion zu erbringen ſei ; es wurde zugleich
beſtimmt , über welche Gegenſtände ſich die Prüfung zu erſtrecken
habe u. A. Den katholiſchen Theologen , welche bereits 1862 zu

Prieſtern geweiht wurden , iſt nach §. 6 der Verordnung die

Staatsprüfung erlaſſen . Der Erzbiſchof legte alsbald Verwahrung
dagegen ein und verbot den Studirenden , ſich dem geforderten
Examen zu unterziehen . Die Verordnung kam auf dieſe Weiſe
bei den katholiſchen Theologen nicht zur Ausführung . Nach einigen
Jahren kam es zwiſchen der Regierung und der erzbiſchöflichen
Curie zu einer Art Unterhandlung über den Gegenſtand , bei

welcher man nahezu zu einer Verſtändigung und Vereinbarung
über das einzuhaltende Verfahren gelangte . An dem Scheitern
des Verſuches , dieſe Angelegenheit zu ordnen , trägt nach dem ,
was darüber in die Oeffentlichkeit gedrungen , jene Perſönlichkeit
alle Schuld , welcher man auch alles übrige Unheil der Kirchen —
ſtreitigkeiten zu danken hat . Die Sache wurde vor den römiſchen
Stuhl gebracht und — zur Verwerfung empfohlen . Rom ſoll in

der Angelegenheit der Bildung der deutſchen Jugend mitzuſprechen
haben ! Kann uns ein größerer Hohn angethan werden ? Die

Verordnung wurde mit einigen Abänderungen unter dem 2, Nov .

1872 von Neuem verkündet ; die Modificationen waren von der

Art , daß man hoffen durfte , die Kirchenbehörde werde nun ihre
Oppoſition aufgeben . Die jüngere Geiſtlichkeit , die allein zu leiden

hatte , war erfreut bei der Ausſicht auf eine günſtige Wendung ;
ſie war damals und iſt noch jetzt gerne bereit , zur Ablegung des

Examens ſich in Karlsruhe zu ſtellen . Man las ſogar in einem

ultramontanen Blättchen unter dem 2. Nov . 1872 in dieſem Be⸗

treffe : „ Die Verordnung vom 6. Sept . 1867 iſt bedeutend modi —

1
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fizirt , ſo daß nach unſerem Ermeſſen dieſe leidige Streitfrage gelöst

ſein dürfte . Eine große Anzahl jüngerer Geiſtlichen wird dieſe

Nachricht mit Freude vernehmen . “ Allein der hohe Rath in der

Freiburger Salzſtraße beſchloß anders ; der Krieg ſoll bis zum

Aeußerſten ſortgeſetzt werden . Durch die fortgeſetzte Weigerung ,

den Theologen die Ablegung der Staatsprüfung zu geſtatten , ſah

man ſich auf Seiten der Regierung zu weitern Maßregeln veran —

laßt , um wo möglich den Widerſtand zu brechen ; man glaubte

dies zu erreichen , wenn man durch ein Geſetz beſtimmte : „ daß ,

wer den Nachweis einer allgemein wiſſenſchaftlichen Bildung nicht

liefere und zu dieſem Zwecke ſich nicht einer öffentlichen Prüfung

unterziehe , zu einem Kirchenamte oder zur öffentlichen Ausübung

kirchlicher Funktionen nicht zugelaſſen werde . “ Es geſchah dies

durch das Geſetz vom 19 . Febr . 1874 ; ogl . die landesherrliche

Verordnung vom 3. Mai 1874 , welche das Verfahren bei der

ſtaatlichen Prüfung — mit Außerkraftſetzung der Verordnungen

v. 6. Sept . 1867 u. 2. Nov . 1872 —feſtſetzte

Bisher konnten die Geiſtlichen , wenn ſie das Examen nicht

machten , zwar nicht als Pfarrer angeſtellt , wohl aber überall als

Pfarrverweſer und Vikare verwendet werden ; durch das Geſetz

v. 19 . Febr . war dies für die Zukunft nicht mehr möglich . Die

Curie war auch jetzt nicht nachzugeben , obgleich voraus —

zuſehen war , daß durch ihre renitente Haltung die Geiſtlichen in

die ſchlimmſte Lage verſetzt würden . Für das Jahr 1874 glaubte
man ſich dadurch helfen zu können , daß Kübel den Seminariſten
in St . Peter noch vor der Promulgation des Geſetzes in aller

Stille , und ohne daß ſelbſt das Domkapitel davon wußte , die

Prieſterweihe ertheilte . Es wurde jedoch dieſen Neuprieſtern , als

ſie in der Seelſorge angeſtellt werden ſollten , durch Miniſterial —

verordnung v. 4. Aug . 1874 die Befugniß zur Ausübung öffent —

licher Funktionen entzogen . Wie zu erwarten war , gehorchten
dieſelben der Anweiſung ihrer kirchlichen Behörde ; ſie traten als

Hilfsprieſter die Stellen an , auf welche ſie berufen , und übten

die Funktionen aus , welche durch das Geſetz ihnen unterſagt
waren . Vor die Gerichte geladen , wurden ſie für alle Fälle der

Uebertretung zu Gefängnißſtrafen verurtheilt ; Einzelne hatten wegen

wiederholter Uebertretungen ſehr große Strafen zu beſtehen . In
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die Unmöglichkeit verſetzt , in unſerer Diöceſe das geiſtliche Amt zu
verwalten , ergriffen die Meiſten von ihnen den Wanderſtab , um

anderwärts , in fremden Diöceſen Stellen und Unterkommen zu
ſuchen ; von den ſpäter Geweihten folgten ihnen bereits mehrere
nach und werden ihnen noch andere folgen . Freilich wird der

Zudrang zum theologiſchen Studium und zum geiſtlichen Stande

immer geringer werden ; ſchon erreicht in Folge der traurigen
Ausſichten auf die Zukunft die Zahl derer , die in dem letzten Spät —
jahre dem Studium der Theologie ſich zuwandten , nicht mehr die

Hälfte der vorangegangenen Jahre . Zur Verminderung der Zahl
der künftigen katholiſchen Geiſtlichen mag auch noch Anderes

mitwirken , wie die Aufhebung der Befreiung vom Militärdienſte
und die Schließung der Knabenſemin arien und des Convictes .

Die ultramontanen Führer find bei allen den beklagenswerthen
Vorgängen und Vorkommniſſen ganz frohen Muthes ; die vielfache
Aufregung , welche durch das Vorgehen gegen die Neuprieſter her —
vorgerufen wurde , wiſſen ſie zu ihrem Nutzen auszubeuten . So

ſehr ſie ſelbſt das Feuer fürchten , ſind ſie überaus zufrieden , wenn
Andere für ſie ſich hineinſtützen ; ſehr beſorgt für den eigenen
Leib und das eigene Leben , werden ſie mit hoher Freude erfüllt ,
wenn Andere für ihre Sache ſich aufopfern . Es iſt keine Frage ,
daß das Schickſal der jungen Männer , welche ohne Verſchulden
in die traurige Colliſion hineingetrieben wurden , in den weiteſten
Kreiſen die ſchmerzlichſte Theilnahme erregt hat . Die Gefühle be —

einfluſſen aber gerne das Urtheil ; bei der Mehrzahl wird das

Urtheil von dem Gefühle geleitet und beſtimmt . Alles Urtheil ſoll
ſich allein auf haltbare Gründe ſtützen .

Zur Rechtfertigung des von der Regierung eingeſchlagenen
Verfahrens wird von einem Mitgliede des katholiſchen Pfarrklerus
unſeres Landes in Nr . 183 der Karlsruher Zeitung vom 6. Aug .
1875 folgendes vorgebracht : „ Wer ein öffentliches Amt bekleidet ,
das , wie das des Geiſtlichen , ſo in alle Lagen des Lebens ein —

greift , muß auch der Sta atsbehörde Garantie bieten , die den Staat

verſichern , daß er Einſicht und Willen habe , daſſelbe für das all —

gemeine Wohl nutzbringend zu verwalten . Bis zu dem Kirchenſtreit ,
den der verſtorbene Hirſcher auf dem Todbette noch „ den unglück —
ſeligen “ nannte , wurde zu den Prüfungen der Prieſteramts - Kan⸗
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didaten ein landesherrlicher Kommiſſär abgeordnet , welcher ſich die

Gewißheit zu verſchaffen hatte , ob jeder derſelben die erforderliche

wiſſenſchaftliche Vorbildung beſitze und den geſetzlichen Beſtimmun —

gen über Gymnaſial - und Univerſitätsſtudien genügt habe . Kirch—
licher Seits ruhte man aber nicht , bis man ſich dieſes Kommiſſärs

entledigt hatte . Von nun an kamen von allen Seiten Jeſuiten —

ſchüler , Kloſterbrüder und auf Schnellbleiche präparirte Theologen
in das Land , die in einer für das Staatswohl ſehr bedenklichen

Zahl die wichtigſten Stellen einnahmen . Waren ſie ja ohne

Kenntniß und Verſtändniß der vaterländiſchen Einrichtungen , die

eifrigſten Schleppträger des vaterlandsloſen Ultramontanismus !

Die Staatsregierung würde ihre Pflichten ſchwer mißkannt haben ,
wenn ſie hier nicht Abhilfe geſchaffen hätte . Die Abordnung eines

Kommiſſärs zu den kirchlichen Prüfungen blieb ihr verſperrt . Sie

fand keinen Ausweg als den der Forderung eines ſelbſtſtändigen
Staatsexramens . Würde man heute zu den Concurſen pro semi —

nario und pro beneficiis einen landesherrlichen Kommiſſär ein —

laden , wie es zur Stunde in ganz Bayern und in Württemberg

üblich iſt , der Klerus würde ſich beſſer dabei befinden und der

ſo ſchwer geſchädigte Kirchenfriede ſich alsbald herſtellen laſſen . “
In dieſen wenigen Worten iſt Alles geſagt , was zur Rechtfertigung
der ſtaatlichen Forderung geltend gemacht werden kann ; weitere

Ausführungen dürften überflüſſig ſein . ( Es wird auf die Berichte
über die landſtändiſchen Verhandlungen , welche der Verkündung
der gedachten Geſetze vorausgingen , und auf die vielen Beſprechungen
des Gegenſtandes in der Tagespreſſe verwieſen . ) Die Staatsre —

gierung darf der Kirche das Recht : „ ihre Diener frei zu erziehen ,

zu prüfen und anzuſtellen “ , in dem Sinne und Umfange , wie es

in Anſpruch genommen wird , nie und nimmer zugeſtehen ; die

Kirche oder die Kirchenbehörde hat nur das ( unbeſtrittene ) Recht ,

zu verlangen , daß die jungen Leute , die ſich dem geiſtlichen Stande

widmen wollen , Gelegenheit haben , die für denſelben nothwendige

Bildung ſich zu verſchaffen . Die Kirche hat das Recht , vor Auf —
nahme der Candidaten in den geiſtlichen Stand ſich zu vergewiſſern ,
ob ſie außer den andern Eigenſchaften auch das erforderliche Maaß

theologiſcher Bildung beſitzen ; ſie kann von ihnen ſogar auch

fordern , daß ſie über den Beſitz der für den geiſtlichen Beruf er⸗
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forderlichen allgemein wiſſenſchaftlichen Bildung ſich ausweiſen —

in einem beſondern Examen oder in Verbindung mit der theolo —

giſchen Prüfung . Ein weiteres Recht der Kirche kann nicht be —

gründet werden , weder das Recht , auf die allgemein wiſſenſchaft —

lichen Studien derjenigen , welche nicht in geiſtlichen Anſtalten ſich

befinden und dem geiſtlichen Stande nicht angehören , leitend und

beſtimmend einzuwirken , noch auch das andere , das wirklich in An —

ſpruch genommen wird , die Theologen , die noch nicht Geiſtliche

ſind , an der Ablegung einer Prüfung über ihre allgemein wiſſen —

ſchaftliche Bildung , vor wem immer ſie abgelegt werden mag , zu

hindern . Die Behauptung des letzteren Rechtes von Seiten der

Kirche involvirt die Forderung einer Einwirkung auf die allgemein

wiſſenſchaftlichen Studien Solcher , die dem geiſtlichen Stande nicht

angehören .

In ſehr übler Lage befinden ſich jene jüngeren Geiſtlichen ,

welche vor 1874 ordinirt wurden und nach den Verordnungen
vom 6. Sept . 1867 und 2. Nov . 1872 ſich der Staatsprüfung

unterziehen ſollten , um die Befähigung zur definitiven Anſtellung

zu erhalten ; da ihnen , wie die Ablegung der vom Staate gefor —
derten Prüfung , auch die Einreichung von Dispensgeſuchen bei

Großh . Miniſterium d. J. , welchem durch landesherrliche Verord —

nung vom 3. Mai 1874 die Erledigung ſolcher Geſuche übertragen

wurde , von der Kirchenbehörde unterſagt iſt , müſſen ſie , ohne

Ausſichten auf eine Zukunft , bei einer für die nothwendigſten Be —

dürfniſſe kaum ausreichenden Bezahlung , dem Belieben eines Or —

dinariatsaſſeſſors und allen Zufällen preisgegeben , als Pfarrver —

weſer und Vikare ſich im Land herumſchieben laſſen . Die meiſten

von ihnen würden ſich dem Examen gerne unterziehen , wenn es

ihnen geſtattei würde ; viele geben ihrem Unwillen über die von

der Kirchenbehörde ihnen zu Theil werdende Behandlung öffentlich

Ausdruck . In Zeitungsblättern laſen wir vor wenigen Wochen be —

ſtimmte Erklärungen , worin einzelne dieſer jungen Herren gegen die

Kirchenbehörde den Vorwurf erhoben : in ungebührlicher Auflehnung

gegen berechtigte Forderungen und Geſetze des Staates von den

untergebenen Geiſtlichen den Ruin ihrer materiellen Exiſtenz als

Opfer zu verlangen . Man wird ihnen unbedingt beiſtimmen

müſſen , wenn ſie dabei bemerken : „ es handle ſich bei dieſem

—
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Examenſtreite nicht um Religion , um Recht und Sitte , ſondern
einzig nur um die äußere Machtvollkommenheit . “ Es könnte eine

ſehr bedenkliche Situation geſchaffen werden , wenn das Beiſpiel ,
welches einer der jüngeren Geiſtlichen gegeben hat , indem er beim

Miniſterium d. J . um Dispens nachſuchte und eine ihm verliehene
Pfarrei ohne kirchliche Anerkennung übernahm , mehrfache Nach⸗
ahmung fände . Wir glauben jedoch nicht , daß dieß geſchehen
werde . Das katholiſche Volt ſcheint wenig Neigung zu haben ,
einem ſolchen entſchiedenen Vorgehen ſeinen Beifall und ſeine

Unterſtützung zu Theil werden zu laſſen . Der Geiſtliche , der ge⸗

gen den Willen der kirchlichen Behörde das Amt verwaltet , wird

bei der Menge nur ſehr ſchwer Anerkennung finden können . Der

Autoritätsglaube iſt tief in dem Vollke gewurzelt ; die kirchlichen
Oberen , deren Gewalt auf dieſen Glauben ſich ſtützt , können bei

derartigen Verſuchen faſt überall eines für ſie günſtigen Verlaufes
und Ausganges ſicher ſein , auch ohne die Anwendung von Strafen ,
welche ihnen durch die neuen Geſetze ſehr erſchwert iſt .

Nach Allem , was man erfährt , iſt anzunehmen , daß die Regierung
allen den Geiſtlichen , die mit einem Geſuche ſich an ſie wenden würden ,
die Dispenſation von dem Staatsexamen zu bewilligen bereit ſei .
Sie will , indem ſie die Befreiung von der Einreichung eines

Geſuches abhängig macht , ihr Recht wahren ; es handelt ſich um
ein Prinzip , deſſen Anerkennung ſie fordert . Aber das formale
Recht und Prinzip iſt nicht das Einzige , was die Geſetzgebung
von 1860 und 1874 im Auge hatte ; ſie wollte das ſtaatliche
Recht durch die Forderung des Nachweiſes der allgemein wiſſen⸗
ſchaftliche Bildung und die Anordnung einer Prüfung zur Geltung
und Ausführung bringen , um auf die allgemeine Bildung der

Geiſtlichen fördernd einzuwirken . Wenn man ſich in Betreff un⸗

ſerer Examenfrage oder unſeres Examenſtreites ein Urtheil bilden

will , muß man vor Allem dieſen Zweck im Auge behalten ; die

Form der Prüfung iſt von untergeordneter , nebenſächlicher Be⸗

deutung . Es könnte nämlich der Nachweis der allgemeinen Bil —

dung auch in anderer Weiſe oder Form , als in der durch das

Geſetz vom 19 . Febr . und die Verordnung v. 3. Mai 1874 vor⸗

geſchriebenen Prüfung , gegeben werden , ohne daß deßhalb das

Staatswohl darunter im Geringſten zu leiden hätte . Das Prin⸗
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zip wird für den Staat gerettet durch jede Prüfung , die im Auf⸗

trage der Staatsbehörde vorgenommen wird ; zur Erreichung des

anderen Zweckes , der Leitung und Beförderung der allgemeinen

Bildung , wird aber als unumgänglich nothwendig zu erachten ſein ,

zunächſt die Aufmerkſamkeit den für die Prüfung vorbereitenden
Anſtalten oder den Vorbereitungsſtudien auf den Gymnaſien und

Univerſitäten zuzuwenden . Die Aufgabe , für die allgemeine Bil⸗

dung zu ſorgen , fällt in erſter Reihe den Gymnaſien zu . Sie

haben durch die allgemein wiſſenſchaftlichen Studien auf das

Studium einer Fachwiſſenſchaft vorzubereiten , welches der Univer —

ſität angehört , Die allgemein wiſſenſchaftlichen Studien ſollen auf

dem Gymnaſium nicht abgeſchloſſen , ſie ſollen noch auf der Uni —

verſität fortgeſetzt werden ; aber jenes Maß von Kenntniſſen und

allgemeiner Bildung , welches den Mann von höherer Bildung , mag

er dieſem oder jenem Stande angehören , auszeichnet , muß im

Weſentlichen und der Hauptſache nach auf dem Gymnaſium er —

worben werden können und erworben werden . Für die Fortführung

dieſer Studien an den Univerſitäten kann nicht mehr viel Zeit in

Anſpruch genommen werden , um das Studium des Berufsfaches

nicht zu beeinträchtigen .

Es wurde ſchon längſt von vielen Seiten auf die Einführung

eines philoſophiſchen Kurſes gedrungen , den die Studierenden

nach Abſolvirung des Gymnaſiums zu beſuchen verpflichtet werden

ſollten . Man konnte ſich jedoch in den regierenden Kreiſen nicht

hiezu entſchließen ; man ließ es beim Alten . Nämlich es blieb

bis jetzt , wenigſtens für die Theologen , die Verordnung in Geltung ,

wonach jeder Studierende während dreier Semeſter philoſophiſche

Vorleſungen von wenigſtens vier Stunden wöchentlich zu beſuchen

hat . Es ſcheint uns , daß dieſes genügen ſollte , um die allgemeine

Bildung auf der Univerſität neben dem Fachſtudium zu befördern ;

es muß als vollkommen ausreichend erſcheinen unter der Voraus —

ſetzung , daß die vorbereitende Bildung , welche die Gymnaſien ge —

währen , den Anforderungen entſpreche , welche man bei einer

neunjährigen Studienzeit zu ſtellen berechtigt iſt . Ueberdies könnte

den Studierenden zur Auflage gemacht werden , über die Fort —

ſchritte in ihren Studien , bei den Profeſſoren , deren Vor⸗

leſungen ſie beſucht , oder vor der philoſophiſchen Fakult ät in

„„„



einer Prüfung ſich auszuweiſen . olches hätte , wie uns ſcheint ,
vor Erlaß des Geſetzes von 1874 915 jetzt geforderte Staatsexamen

erſetzen können , und zwar um ſo mehr , als dieſes nach Inhalt
des Geſetzes und der Verordnung kaum über das Maaß deſſen

hinausgeht , was ſchon beim Maturitätsexamen verlangt wird .

Ueber den endlichen Ausgang des Streites , der wegen dieſes

Examens ſich erhoben hat , läßt ſich im gegenwärtigen Stadium

deſſelben Nichts vorausſagen . An eine Nachgiebigkeit der Curie

iſt unter den gegenwärtigen Umſtänden nicht zu denken ; dafür

bürgen die leitenden Perſönlichkeiten . Von dieſer Seite wird die Re —

gierung nur immer neue Schwierigkeiten zu erwarten haben . Eine

gründliche Heilung unſerer Zuſtände wird allein möglich werden ,

wenn in den wichtigen kirchlichen Angelegenheiten von allen

deutſchen Staatsregierungen daſſelbe Verfahren eingehalten wird .

Der Artikel 2 des Geſetzes vom 19 . Febr . 1874 beſtimmte :

daß in die beſtehenden Knabenſeminare und Knabenconvicte , ſo —

wie in die Convicte ( Internate ) für Studierende der Theologie
keine neuen Zöglinge mehr aufgenommen werden dürfen “ ; ferner :
„ es ſeien die Knabenſeminare und Knabenconvicte mit Ende des

Schuljahres und die Convicte für Studierende mit Ende des

Sommerſemeſters 1874 zu ſchließen . “ Dieſe Anſtalten galten mit

Recht als die fruchtbarſten Pflanzſtätten der ultramontanen Richtung
in unſerem Lande ; der extrem - klerikale Geiſt , das einſeitige , ſchroffe ,
anmaſſende Weſen , wodurch ſich ein großer Theil der jüngern
Geiſtlichkeit auszeichnet , hat in denſelben unter jeſuitiſcher Leitung
die ſorgſamſte Pflege gefunden . Die Stimmen , welche ihre Ent —

fernung forderten , ließen ſich immer nachdrücklicher vernehmen .
Man wollte es nicht für zuläſſig halten , daß Knaben in einem

Alter , wo ihnen das nöthige Urtheil abgeht , nach dem Willen

ihrer oft in dürftigen Verhältniſſen lebenden Eltern in ſolche Anſtalten

aufgenommen und für einen Beruf beſtimmt werden , zu dem ſie

ſich vielleicht durch innere Neigung nicht hingezogen , ia welchem
ſie ſich ſpäter vielleicht ſehr unglücklich fühlen ; ſie haben den geiſt —
lichen Beruf nicht mit jener Freiheit erwählt , welche bei jeder

Berufs⸗ und Standeswahl , im Beſondern aber beim Eintritte in

einen ſo hochwichtigen Stand unbedingt erforderlich iſt . Man

glaubt , daß das Zuſammenleben der jungen Leute auch in andern
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Beziehungen nachtheilige Folgen , beſonders für den Charakter haben

möge , daß in ſolchen Anſtalten viel zu viel äußerliche Abrichterei

getrieben werde , daß die erſten Gründe und Anfänge eines ſehr

verbreiteten Spionirſyſtems in denſelben geſucht werden müſſen .

In den Knabenſeminarien und im Convicte wurde zwar von den

Vorſtehern darauf gedrungen , daß die Zöglinge ihre Aufgaben richtig

lernten ; aber damit war ſo ziemlich Alles geſchehen . Das wiſſenſchaft —

liche Streben erhielt im Convicte nicht die Unterſtützung , die es be⸗

durfte , hatte im Gegentheil unter verſchiedenen hemmenden Einflüſſen

zu leiden . Die Profeſſoren der theologiſchen Fakultät , wenigſtens die

Mehrheit derſelben , waren keine Freunde dieſes Inſtitutes , wie

ſie auch von demſelben aus vielerlei Anfeindungen zu erfahren

hatten . Mit der Aufhebung des Convicts hat übrigens die ultra —

montane Ueberwachung des theologiſchen Studiums und Beein⸗

fluſſung der Studirenden nicht aufgehört . Der Direktor und ein

Repetitor ſetzen ihre Thätigkeit noch immer fort ; man verfügt

über Geld und ſucht durch die Gewährung von Unterſtützungen die

frühere Ordnung der Obedienz möglichſt aufrecht zu erhalten .

Die Knabenſeminarien erhielten die nöthigen Mittel für

ihren Beſtand und Unterhalt durch Sammlungen , freiwillige

Schenkungen und Vermächtniſſe . Das Convict bezog jährlich be —

deutende Summen aus den Beiträgen , welche der Staat für das

Prieſterſeminar zu leiſten hat . Nach der von der Großherzoglichen

Regierung angenommenen ( im Regierungsblatte N. XXII . v. 16 .

Okt . 1827 . S . 212 ff. verkündeten ) Bulle Provida Sollersque “

hat Baden jährlich 25,000 Gulden Staatszuſchuß für das Seminar

zu geben , eine Summe , welche vom Seminar , ſelbſt bei einer großen

Zahl von Alumnen , jährlich nicht aufgezehrt wird . Es konnten

immer 6000 bis 8000 Gulden an das i. J . 1842 errichtete Con —

vict abgegeben werden ; nach deſſen Aufhebung i. J . 1874 ſind

ſie der Kirchenbehörde zur freien Verfügung überlaſſen , die daraus ,

wie aus den Ueberſchüſſen des hochangewachſenen Seminarbaufonds ,

dem ehemal . Convicts - Director und einem Repetitor die Beſoldungen

noch immer bezahlen läßt und größere Summen zur Unterſtützung

bedürftiger Studenten verwendet . Es iſt aller Grund zu der Annahme

vorhanden , daß mit dieſen Geldern auch Unterſtützungen an ſolche
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abgegeben werden , welche nicht an der Univerſität Freiburg ihre

Studien machen .

Seit der Aufhebung des Convictes nämlich ſucht man ul —

tramontaner Seits die Canditaten möglichſt zu beſtimmen , daß ſie

zum Studium der Theologie ſich nach Würzburg oder Innsbruck

begeben , um ſie vor der freieren Richtung , welche in den Freiburger

Hörſälen herrſcht , zu ſchützen und zu bewahren . So iſt es auch

zu Anfang dieſes Semeſters geſchehen . Eine köſtliche Ordnung

wer will es leugnen ?

Wir müſſen es noch erleben , daß aus den Staatsbeiträgen Prä

mien ausgeſetzt werden für Jeden , der von der theologiſchen Fa —

kultät der Univerſität Freiburg , an deren Ruin die Partei offen und

geheim arbeitet , ſich ferne hält ; der Zweck , jeſuitiſch geſchulte Geiſtliche

zu erhalten , wird auf dem eingeſchlagenen Wege noch beſſer und

ſicherer erreicht , als durch das Convict geſchah , deſſen Zöglinge die

Vorleſungen an der Freiburger Univerſität zu beſuchen hatten

a die gehoffte Beſetzung des erzbiſchöflichen Stuhles nicht9

erfolgte , wurde vom Jahre 1875 an die Zahlung der für den

erzbiſchöflichen Tiſch beſtimmten Summe von 13,400 Gulden ein —

geſtellt . ( Dieſe Summe war durch Vereinbarung mit der Regie⸗

rung in der oben angeführten Bulle Provida etc . « feſtgeſetzt worden

es ſind auch nachzuſehen die Kammerverhandlungen v. J . 1874 . )

Es iſt weder ungerecht noch unbillig , daß zur Unterhaltung eines

Erzbiſchofs , der nicht exiſtirt , keine Gelder verwilligt werden . Man

glaubte damals vielleicht auch , durch die Vorenthaltung des Staats —

beitrages auf die Kirchenbehörde , die ſich weigerte , nochmals eine

Wahlliſte vorzulegen , einen wirkſamen Druck auszuüben ; wie wir

ſehen , wurde dieſer Zweck damit nicht erreicht . Es kam zwar im

J. 1874 zur Vorlegung einer neuen Liſte , aber nicht wegen des

die erzbiſchöfl . Tafelgelder betreffenden Kammerbeſchluſſes , ſondern

deßhalb , weil die Häupter und Glieder der Kirchenregierung zu jener

Zeit zu befürchten anfingen , es möchten durchgreifende Maßregeln ,

die bis an ihre Börſen drängen , ergriffen werden . Es geſchah

Nichts dergleichen ; die Beſoldungen wurden und werden unver —

kürzt fortbezahlt , und überdieß haben die Herrn , die das Kirchen —

regiment führen , noch über eine ziemliche Anzahl von Stiftungen

und Fonds ein freies Verfügungsrecht , ſo daß ſie immer im Be

3˙
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ſitze von Geldern ſind , wenn es ſich darum handelt , Günſtlingen

unter die Arme zu greifen und die Organe ihrer Agitationen mit

hinlänglicher Unterſtützung zu verſehen . Nöthigenfalls kann man

durch Veranſtaltung von Sammlungen für die „ bedrängte “ Kirche

und Anderes ſich aus den Verlegenheiten helfen ; über kirchliche

Sammlungen und die Verwendung der geſammelten Gelder braucht

man aber Niemanden Rechenſchaft abzulegen . Recht mit Geld zu

wirthſchaften , liegt im Begriffe der Kirchenfreiheit , welche die Ul —

tramontanen auf ihre Fahne geſchrieben haben .

Geld iſt Macht . Die ultramontanen Parteiführer wiſſen dieſes

und blicken deßhalb nicht ohne Beſorgniß in die Zukunft , da , wie

man allgemein annimmt , eine Reviſion der beſtehenden Geſetze über

die Verwaltung des Kirchenvermögens bevorſteht . Es iſt dieſes gegen —

wärtig wohl das dringendſte Bedürfniß . Das beſtehende Geſetz betr .

die Verwaltung dieſes Vermögens entzieht einen Theil deſſelben aller

ſtaatlichen Aufſicht und Controle , was nach den allerwärts gemachten

Erfahrungen imöffentlichen Intereſſe nicht als zuläſſig erſcheint . Alle

katholiſchen Fonds und Stiftungen ſind für das katholiſche Volk da und

ſollen zu ſeinem Beſten verwaltet und verwendet werden ; die klerikalen

Intereſſen müſſen dem Volkswohle untergeordnet werden und ſollen

allein dieſem dienen . Die Einrichtung des Oberſtiftungsrathes ,

einer neuen Schöpfung , iſt der Art , daß man ſich wundert , wie

dieſe Behörde ſich ſo lange (ſeit der Aufhebung des früheren ka⸗

tholiſchen Oberkirchenrathes ſind es 13 Jahre ; ogl . Reg . ⸗Bl. vom

5. Dez . 1862 ) hat am Leben erhalten können . Er ſoll zu einer

Staatsbehörde umgeſchaffen und mit dem Verwaltungshofe ver —

bunden werden . Zu den neuen Einrichtungen gehören auch die

kirchlichen Bauämter ; ihre Abſchaffung würde unter dem Klerus

am wenigſten Unzufriedenheit erregen .

Das Stiftungsvermögen war früher , als der katholiſche Ober —

kirchenrath noch beſtand , unter vortrefflicher Verwaltung ; der Kirchen⸗
ſtreit hatte vielfache Aenderungen zur Folge . Das Geſetz betr . die Ver⸗

waltung des kathol . Kirchenvermögens erſchien im Großh . Reg . - Bl . v.

27 . Nov . 1861 . N. LII . S . 465 ff ; vgl . das Geſetz , 0 Aufhebung des

kathol . Oberkirchenrathes betr . , Großh . Reg . Bl . v. 5. Dez . 1862 .

N. LXI . S . 561 ff. Ueber die ?Rechtssverhältniſſe — die Verwaltung

der (kirchlichen und weltlichen ) Stiftungen iſt noch hinzuweiſen auf das
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Geſetz v. J . 1870 im Geſ. - u. Verordnungsbl . v. 14 . Mai 1870

und die Vollzugsverordnungen daſelbſt , Nr . XXXVII . vom 24 .

Mai 1870

Es wäre ſehr zu wünſchen , daß periodiſche kurze Ueberſichten

über den Stand des katholiſchen Stiftungsvermögens veröffentlicht

würden . Insbeſondere wäre esvon itereſſe , zu erfahren , welches

Verhältniß bei einer Gegenüberſtellung des jetzigen Standes und

des früheren der Periode ſich ergäbe ob

das Vermögen im Ganzen und Einzelnen zuC- oder abgenommen

u. ſ. w. Solche Darſtellungen wären entſchieden von Nutzen , und

das Volk würde dankbarer dafür ſein , als für die ewigen ultra —

montanen Proklamationen und Denkſchriften , mit denen es perio —

diſch heimgeſucht , und durch welche die Begriffsverwirrung ge

nährt und großgezogen wird .

Früher ( vor 1848 ) wurde von ultramontaner Seite Klage
1darüber geführt , daß nicht ſolche Nachweiſe und Ausweiſe über die

Stiftungen gegeben wurden ; ogl . die Schrift : katholiſche Zuſtände

in Baden , Regensburg 1841 , und : die i Zuſtände in

Baden v. Dr . C. F. Nebenin „Karlssruhe 1842 . S . 149. Eins Ueberücht

des ( früheren ) finanziellen Zuſtandes der unter * Oberkirchenrathe

und der Verwaltung der Kreisregierungen ſtehenden Stiftungen
nach dem Regierungsblatte und Kreisanzeigeblättern von

1835

1 8 V. Heuniſch : Großherzogthum Baden ,

hiſtoriſch - geog iſch⸗ſtatiſtiſch — 3ꝗ — iſch beſchrieben , Heidelberg
1857 . S . 357 ff.

Nachdem während einer Reihe von Jahren keine Pfarreien
Nrgeben worden waren , kam es i. J . 1861 zu einer Verſtändigung

6 ründen zwiſchen der erzbiſch . Curie und Großh .

Regierung , ſowie der fürſtlichen Standesherrſchaft Fürſtenberg ; vgl .

Irzdiöceſe Freiburg N. 20 . v. 2. Dez. 1861 ,

E 2 2 —

wo dieſe Vereinbarung zur öffentlichen Kenntniß gebracht iſt , mit

einer Verordnung über das Verfahren bei Beſetzung erledigter
Pfründen . Es wurde noch über die Beſetzung von anderen Pfar —

reien ( als die in der angefüh Nummer des Anzeigeblattes auf —

geführten ) mit deren Patroner Verhandlungen gepflogen und Ver

einbarungen getroffen ; mit 18 kamen ſolche nicht zu Stande ,

ſo nicht in Betreff der zur Standesherrſchaft Salem und Petershauſen
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gehörigen Pfarreien . Die Curie machte für dieſelben die Bewil —

ligung der kirchlichen Einſetzung von Bedingungen abhängig

welche dem Patronatsherrn als unannehmbar erſchienen .

Eine Anzahl von Pfarreien kamen auf dieſe Weiſe nicht wieder zu

definitiver Beſetzung ; eine proviſoriſche Verwaltung , beſonders wenn

ſie durch lange Jahre fortgeſetzt wird , liegt nicht im Intereſſe der

Pfarrgemeinden . Dieſe müſſen aber , da ſie nicht ſelbſt ſich helfen

können , die traurigen Zuſtände ſich gefallen laſſen , die durch die

kirchlichen Streitigkeiten herbeigeführt werden .

Bei Beſetzung der Pfründen , welche „ freier “ Vergebung ſind ,

wird in erſter Linie die kirchliche Richtung der Bewerber in Be —

tracht gezogen ; wer für die ultramontanen Zwecke nicht brauchbar

erſcheint , thut nicht gut daran , als Bewerber aufzutreten . Die Kirchen —

behörde ſucht ihren Einfluß in ultramontaner Richtung auch bei der Be⸗

ſetzung von Patronats⸗Pfarreien auszuüben . Man muß es beklagen ,

wenn auf Alter und Verdienſt weniger Rückſicht genommen wird ,

als auf die Parteifarbe ; beſonders bedauerlich iſt aber , daß das

Intereſſe der Gemeinde ſelten die gehörige Berückſichtigung findet

und ſogar , wenn es mit dem Partei⸗Intereſſe in Colliſion geräth ,

dieſem weichen muß . Zum Belege dafür können verſchiedene Fälle

angeführt werden ; man erinnert ſich noch , welche Schwierigkeiten

den der ultramontanen Partei mißfälligen Herrn Dietz , Wiggen —

hauſen , Benz u. A. bereitet wurden , als ſie für Pfarreien , die

dem landesherrlichen Patronate unterliegen , deſignirt worden waren .

Vgl . Friedberg , der Staat u. d. k. Kirche in Baden , S . 9 ff. mit den

Beilagen . Aus der neueſten Vergungenheit iſt als eklatanter Fall

anzuführen , wie einem jüngeren Geiſtlichen , welchem vom Landes —

herrn die Stadtpfarrei Pfullendorf verliehen war , unter allerlei

Vorwänden , auf Denunziationen und falſche Anklagen hin die kirchliche

Inſtitution verſagt worden iſt . Eine Darſtellung des gegen dieſen

Herrn beobachteten Verfahrens wäre ſehr wünſchenswerth und

zur Illuſtrirung unſerer kirchlichen Zuſtände im höchſten Grade

geeignet . Das Studium ſolcher Fälle und Beiſpiele , wie die an⸗

geführten , iſt Jedem , der ſich einen Begriff von ultramontan⸗

kirchlicher Juſtiz verſchaffen will , dringend zu empfehlen . Das

ultramontane Kirchenthum will auch in der Handhabung von
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Recht und Gerechtigkeit mit „ Freiheit “ verfahren , d. i. an der

Stelle des Geſetzes die hierarchiſche Willkür walten laſſen .

Es werden auch häufig Klagen laut über Unregelmäßigkeiten
in der Ausſchreibung erledigter Pfründen , eben ſo über Auferlegung
von Abgaben auf die zur Beſetzung kommenden Pfarreien ohne
die Zuſtimmung der betreffenden Pfarrgemeinden . Scheeiende
Mißbräuche und Uebelſtände knüpfen ſich an die ſ. g. kirchlichen

Abſenzbewilligungen , durch welche geiſtlichen Pfründebeſitzern ge —
ſtattet wird , das kirchliche Einkommen an einem andern Orte , als

dem , für welchen die betreffende Stiftung gemacht iſt , zu verzehren
und die geiſtlichen Verrichtungen , die damit verknüpft ſind , durch
Verweſer beſorgen zu laſſen . Es liegt im öffentlichen Intereſſe ,
daß dieſes Recht beſchränkt und für jeden Fall ſolcher Bewilligung
die ſtaatliche Genehmigung und Zuſtimmung eingeholt werde .
Es handelt ſich dabei nicht blos um das geiſtliche Amt und die

geiſtlichen Funktionen , ſondern auch und beſonders um die materiellen
Güter , welche zu öffentlichen Zwecken , zu Zwecken des öffentlichen
Wohles verwendet werden ſollen , um zeitliche Güter und äußere
Rechte , die ohne ſtaatliche Genehmigung von Niemanden in Anſpruch
genommen werden können , endlich um die Rechte der Gemeinden , deren

natürlicher Beſchützer der Staat iſt . Kirchliche Entſcheidungen der

genannten Art berühren die Verwaltung des Kirchenvermögens ,
welche , wie die tirchliche Rechtspflege der ſtaatlichen Beaufſichtigung
und Ueberwachung unterworfen werden ſoll . Wenn der Staat ſich
bei der Ordnung der kirchlichen Angelegenheiten bisher ein ge
wiſſes Recht der Aufſicht oder Oberaufſicht gewahrt hat , ſo muß
dieſes mit Rückſicht auf die Erfahrungen der neueren Zeit als

ungenügend erſcheinen , um die öffentlichen Intereſſen gegen Be —

ſchädigung zu ſchützen und zu wahren .

ziederbeſetzung des erzbiſchöflichen Stuhles mag Manchen
nicht als nothwendig oder zweckmäßig — unter den gegenwärtigen
Zeitumſtänden — erſcheinen . Die herrſchende ultramontane Partei
drängt auch durchaus nicht auf die Beſetzung deſſelben , ſucht ſie
vielmehr nach Kräften zu verhindern und möglichſt aufzuhalten ,
was ihr bis daher gelungen iſt . „ Wir haben einen Biſchof : wir
wollen keinen anderen “ ; ſo läßt man in den ultramontanen Kreiſen
ſich vernehmen , da man keine Hoffnung hat , daß , wenn es zu

ie Wie
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einer Wahl kommen ſollte , dieſe auf einen Mann von ultramon —

taner Farbe fallen würde , welcher die gegenwärtigen Zuſtände

aufrecht erhielte . Da man keine Ausſichten auf Umwandlung des

gegenwärtigen Proviſoriums in ein ultramontanes Definitivum

hat , hält man an erſterem feſt , welches den Führern eine unbe —

ſchränkte Gewalt in allen kirchlich - politiſchen Parteiangelegenheiten

ſichert — ſo lange es währt . Die Haltung , welche unſere Ultra —

montanen in der Biſchofswahl - Angelegenheit einnehmen , muß alle

Bedenken über die Zweckmäßigkeit , die etwa erhoben werden könnten ,

niederſchlagen . Es handelt ſich um die Wiederherſtellung des

Friedens in unſerem Lande , den die Partei gebrochen hat , um

die Wiederkehr geordneter Zuſtände , wie ſie in der erſten Hälfte

dieſes Jahrhunderts bei uns beſtanden , um die Erhaltung und

Befeſtigung der großen Errungenſchaften der Neuzeit , welche der

Religion Chriſti , der Religion der Wahrheit und Liebe , nicht

widerſtreiten , vielmehr zu ihrer Reinigung und Läuterung —

durch Entfernung von falſchen Zuſätzen und verderblichen Aus⸗

wüchſen —beizutragen geeignet ſind .

Die Regierung , welche die Sache der Bildung und Freiheit

vertritt , befindet ſich unſeren Ultramontanen gegenüber in der

günſtigen Lage , daß ſie bei ernſtlichem Verſuche , die Herrſchaft des

Ultramontanismus zu brechen und das katholiſche Volk aus der Ge —

walt jeſuitiſcher Führer zu befreien , allgemeinen Beifall und die

kräftigſte Unterſtützung finden würde .

Es wurde von vielen Seiten die altkatholiſche Bewe —

gung , welche durch die Verkündung der vatikaniſchen De —

krete , beſonders und zunächſt des Dogma ' s von der Unfehl⸗

barkeit des Papſtes hervorgerufen ward , mit Freuden begrüßt ;

man glaubte , daß dieſe Bewegung , welche direkt gegen Rom ' s

Anſprüche ſich richtete , die Macht des Ultramontanismus zerſtören

und die drohenden Gefahren von Deutſchland abwenden werde .

Die über die Alpen herübergekommenen Nachrichten von den Vor⸗

gängen auf dem römiſchen Concilium hatten ſeiner Zeit eine all —

gemeine Aufregung unter der Geiſtlichkeit und dem Volke hervor —

gerufen ; danach mochte man erwarten , daß wenn es der römiſchen

Partei gelingen würde , ihre Anträge durchzuführen , eine dagegen

ſich erhebende Bewegung die größte Betheiligung von Seiten der

——
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deutſchen Katholiken finden würde . Der Erfolg entſpricht der Er —

wartung nicht ; mit Ausnahme eines ſehr geringen Theiles , hält
das katholiſche Volk ſich davon ferne .

Die Befürchtungen für die geſellſchaftlichen Zuſtände , die

ſtaatliche Ordnung und die Culturerrungenſchaften haben die alt —

katholiſche Bewegung , wenn nicht hervorgerufen , doch am meiſten

unterſtützt , unterhalten und gefördert . Das religiöſe Intereſſe
ſieht ſich in der ganzen Sache weniger betroffen oder gefährdet ;
die Unfehlbarkeitslehre ſcheint das religiöſe Gefühl und Bewußt —
ſein des Volkes kaum zu berühren und in keiner Weiſe zu ver⸗

letzen . Das Volk ſieht ſich in Folge der Verkündung des Dogma ' s
nicht beſchwert ; der religiöſe Cult , die Einrichtungen und Religions —
übungen ſind unverändert dieſelben geblieben , wie ſie vor der

Verkündung waren . Daß es mit dem Dogma auf weſentliche
Veränderungen in Beziehung auf die katholiſche Religion , auf neue
Glaubenslehren u. dgl . abgeſehen ſei , kann und will man auch
nicht glaublich finden ; man ſieht überdieß nur auf die Wirklich —
keit und bekümmert ſich nicht um die Möglichkeiten der Zukunft .

In unſerem Lande war übrigens ein guter Boden für den
Alt - Katholizismus bereitet ; das ultramontane Regiment unter
Strehle und Maas hat Alles geleiſtet , um in den katholiſchen
Gemeinden Verwirrungen und Spaltungen hervorzurufen , die Ge —
bildeten unter den Katholiken ihrer Kirche zu entfremden und
einen allgemeinen Abfall vorzubereiten . Es ſind gegenwärtig in
Baden 37 altkatholiſche Gemeinden , von welchen 21 in die Mit —
benützung von katholiſchen Kirchen , 12 in den Pfründengenuß
und drei in die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens einge⸗
wieſen ſind . Das Eeſetz betr . die Rechtsverhältniſſe der Alt —
Katholiken ſ. im Geſetzes - und Verordnungsblatt v. 24. Juni 1874 .

Eine tiefe Spaltung iſt in vielen katholiſchen Gemeinden
eingetreten , Friede und Eintracht ſind gewichen , Gehäſſigkeiten ,
gegenſeitige Befeindungen und Verfolgungen haben die traurigſten
Folgen für die geſellſchaftlichen Zuſtände .

Unſere Altkatholiken ſtellen ſich, was bemerkenswerth iſt , auf
die Seite derjenigen , welche die Fortdauer des gegenwärtigen
Freiburger Kirchenregiments wünſchen oder nicht ungerne ſehen
würden . In ganz ähnlicher Weiſe erkennen ſie es an , daß gerade

*



42

die ſtreng ultramontanen , der extremſten Richtung angehörigen

Geiſtlichen , beſonders in den Städten , ihnen am meiſten in die

Hände arbeiten ; in den Gemeinden , in welchen Geiſtliche von ver —

ſöhnlicher , friedliebender Geſinnung , die in der Verwaltung ihres

Amtes mit Vernunft und Takt verfahren , an der Spitze ſtehen ,

bringt es der Altkatholizismus zu keinen oder doch nicht zu nennens - ⸗

werthen Erfolgen . Die den ultramontanen Führern am wenigſten

genehmen katholiſchen Geiſtlichen zeigen ſich als die kräftigſten

Stützen der katholiſchen Sache . Wenn das katholiſche Volk in

ſeiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Altkatholizismus beharrt ,

—und zu der Annahme , daß das Gegentheil geſchehen werde , iſt kein

hinreichender Grund vorhanden —
ſo wird die ganze Bewegung

nicht dem Zwecke dienen , den ſie ſich vorſetzt , ſondern dem entge —

gengeſetzten : ſie wird zur Befeſtigung und Stärkung des Ultra —

montanismus im Allgemeinen und der ultramontanen Partei

unſeres Landes im Beſondern beitragen . Eine Verbeſſerung der

kirchlichen Zuſtände iſt nicht zu erwarten , ſo lange der herrſchenden

Partei die Zügel nicht entwunden werden können .

Die Geiſtlichkeit iſt , wie bemerkt , zum größten Theile der ultramon —

tanen Partei ergeben . Es dürfte ſich aber unter einer anderen , nicht

ultramontanen Kirchenregierung bald ein anderes Verhältniß heraus —

ſtellen . Die niederen Geiſtlichen waren bis daher , ſeit dem An —

fange der zweiten Hälfte dieſes Jahrhunderts , ( ogl . die Biographie

Vicari ' s in Dr . v. Weech ' s „ Badiſchen Biographien, “ Thk .

S . 393f . ) ſchutz⸗ und hilflos der geiſtlichen Gewaltherrſchaft preisge —

geben ; alle Selbſtändigkeit , die ihnen früher zukam , war verloren

gegangen . In neueſter Zeit iſt durch die Geſetzgebung Einiges

geſchehen , um ihnen eine freiere , mehr unabhängige und ſelbſtän⸗

dige Stellung zu gewähren .

Am meiſten wird auf die Bildung der Geiſtlichen Gewicht

zu legen ſein ; dieſer Punkt wurde ſchon oben berührt . Sehen wir

zurück in die erſte Hälfte des Jahrhunderts ! Hocherleuchtete Männer

ſtanden an der Spitze der Kirchenregierung und leiteten auf den

Lehrſtühlen die Bildung der künftigen Geiſtlichen ; ein reges Leben

herrſchte auf dem kirchlichen Gebiete , überall die eifrigſte Thätigkeit

für die Pflege des religiöſen Lebens , für die Beförderung der all —

gemeinen Volksbildung , für Wiſſenſchaft und Humanität . Vorüber
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ſind dieſe Zeiten . Aber ſollte es nicht möglich ſein , unſere Jugend

in demſelben Geiſte zu erziehen und Geiſtliche heranzubilden , welche

mit dem Eifer für die Religion Liebe zum Vaterlande verbinden ,

welche ein Herz haben für das Volk und ihre ſchönſte Aufgabe

darin erkennen , in den Gemeinden Bildung und Wohlſtand zu

pflegen und zu fördern , Friede und Eintracht zu pflanzen und zu

erhalten ? Wenn wir eine ſolche Geiſtlichkeit hätten , dürfte vom

Ultramontanismus Nichts zu beſorgen ſein ; es fehlten ihm die

Werkzeuge für ſeine Thätigkeit .

Die Leitung und Beaufſichtigung der Volksſchule wurde durch

die neuere Geſetzgebung der Geiſtlichkeit entzogen . Nachdem das

Geſetz v. 9. Okt . 1860 den Grundſatz ausgeſprochen , daß das

öffentliche Unterrichtsweſen der ſtaatlichen Leitung untern vorfen ſei

und durch landesherrliche Verordnung vom 12 . Aug . 1862 als

Central - Mittelbehörde zur Beaufſichtigung und Leitung des Schul —

und Unterrichtsweſens der Oberſchulrath errichtet war , wurde durch

Geſetz v. 29 . Juli 1864 die örtliche Aufſicht über die Volksſchule

dem Ortsſchulrathe übertragen ; an die Stelle der Bezirksſchulviſita —

turen , welche Geiſtlichen übertragen waren , trat das Inſtitut der

Kreisſchulräthe , Geſetz v. 30 . Aug . 1864 . Der Einfluß und die Ein

virkung auf die Schule war dadurch ſehr beſchränkt worden , in —

dem nach dem Geſetze der Ortspfarrer zum Eintritte in den Orts —

ſchulrath für berechtigt erklärt und die Beſorgung und Ueberwachung

des Religionsunterrichtes den Kirchen überlaſſen wurde . Die

Durchführung der Schulreform ſtieß auf vielfache Schwierigkeiten ,

welche dadurch erhöht und vermehrt wurden , daß die erzbiſchöfliche

Curie ( durch Erlaß vom 15 . Sept. 1864 ) den Geiſtlichen den Ein —

tritt in den Ortsſchulrath unterſagte ; dieſe Verordnung wurde

ſpäter zurückgenommen , als man einſah , daß dieſelbe nur eine

Schädigung des Anſehens und Einfluſſes der Geiſtlichkeit zur Folge

hatte . Das Schulgeſetz vom 8. März 186 hielt den konfeſſionellen

harakter der Volksſchule aufrecht ; die Errichtung gemiſchter Schulen

war überall geſtattet , wo die Konfeſſionsgemeinden auf dem Wege

der Abſtimmung ſich für ſolche erklärten . Auf dem durch das Ge —

ſetz vorgezeichneten Wege , haben etwa 30 Gemeinden eine Vereini —

gung ihrer nach Konfeſſionen getrennten Volksſchulen herbeigefihrt;
mehrere Konfeſſionsſchr ilen beſtehen zur Zeit noch in 153 Gemeinden
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nebeneinander . Nach einem der zweiten Kammer am 30 . Nov .

v. J . vorgelegten Geſetzentwurf : „ die Aenderung einiger Beſtim —

mungen des Schulgeſetzes vom 8. März 1868 betr . “ vom 29 . Nov .

1875 ſoll die Vereinigung dieſer nebeneinander beſtehenden Volks —

ſchulen durch die Einführung der ſ. g. gemiſchten Volksſchulen be —

wirkt werden . Es ſoll , nach den Beſtimmungen dieſes Entwurfs ,
der im Weſentlichen angenommen werden wird , „ der Unterricht in

der Volksſchule mit Ausnahme des Religionsunterrichts , wenn die

Einwohner der Schulgemeinde verſchiedenen religiöſen Bekenntniſſen

angehören , den Kindern aller Bekenntniſſe gemeinſchaftlich ertheilt

werden , — bei Beſetzung der Lehrſtellen an Volksſchulen ſoll auf
das religiöſe Bekenntniß der die Schule beſuchenden Kinder thun —

lichſt Rückſicht genommen werden . “ An die Stelle des bisherigen

Ortsſchulrathes tritt der Gemeinderath oder eine durch Gemeinde —

beſchluß zu beſtellende Schulkommiſſion . Die Motive zu dieſem

Geſetzentwurfe ſ. Karlsruher Zeitung Nr . 287 u. 288 v. 7. u. 8.

Dez . 1875 ; es wird hervorgehoben , daß es im Intereſſe des kon —

feſſionellen Friedens und mit Rückſicht auf den Koſtenpunkt wün —

ſchenswerth ſei , an Stelle der durch das Geſetz vom 8. März 1868

ermöglichten die obligatoriſche gemiſchte Volksſchule treten zu laſſen .

„ Die gemachten Erfahrungen zeigen , daß nirgends die den Schulen

gegebene neue Einrichtung Mißſtände , die deren gedeihliche Wirk —

ſamkeit beeinträchtigen , im Gefolge gehabt hat , daß aber vielfach

nicht geringe anzuſchlagende Nachtheile mit dem Verfahren verbun —

den waren , welches zur Erzielung jener neuen Einrichtung durch —

geführt werden mußten ; dieſe Nachtheile beſtanden in heftigen ,
die Einwohnerſchaft tief aufregenden Parteikämpfen , die faſt überall

den bezüglichen Abſtimmungen vorangingen . “ Die finanzielle Seite

betr . können nach den angeſtellten Berechnungen durch Vereinigung
der getrennten Konfeſſionsſchulen in gemeinſchaftliche jährlich et —

was über 82000 Mark erſpart werden ; es würden ferner ziemlich
viele Hauptlehrer disponibel , die in anderen Schulen verwendet

werden könnten ; dazu kämen noch Erſparniſſe an Gebäuden , Ge —

räthſchaften , Lehrmitteln , Heizung u. ſ. w. Ueber die in anderen

Beziehungen von der Einführung der gemiſchten Volksſchule zu

hoffenden Vortheile und ebenſo über die daraus zu befürchtenden

Nachtheile iſt ſchon Vieles geſprochen und geſchrieben worden ;
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vorausſichtlich wird in den bald ſtattfindenden Kammerdebatten

wieder Alles , was für und wieder dieſelben geſagt werden kann , zur

Belehrung des Publikums reproduzirt werden . Zu bemerken iſt,

daß thatſächlich ſchon ſeit früherer Zeit eine große Anzahl von ge —

miſchten Schulen — außer den Gelehrten - und höheren Bürger —

ſchulen — in unſerem Lande beſtehen . Ein gemiſchtes Schullehrer —

ſeminar wurde in Karlsruhe im November v. J . eröffnet ; es ſind

6 Lehrer an demſelben thätig , bei der Zahl von 120 Zöglingen ,

von welchen etwa 80 der katholiſchen Kirche angehören .

Man begegnet häufig der Anſicht , daß mit Einführung der

gemiſchten Schule die Schulreform nicht an ihrem Ende angekom-
men ſei ; das letzte Ziel ſei die konfeſſionsloſe Schule mit gänzlicher

Verdrängung der Kirche aus der Schule . Während an den ge —

miſchten Schulen Lehrer und Schüler aller Bekenntniſſe Aufnahme

finden , die Aufſichtsbehörde mit Berückſichtigung der verſchiedenen

Bekenntniſſe beſetzt und der Religionsunterricht als obligatoriſcher

Lehrgegenſtand behandelt , jedoch nach den Bekenntniſſen getrennt

ertheilt wird , wird in der konfeſſionsloſen Volksſchule , auch Com -

munalſchule genannt , hinſichtlich der Schüler , der Lehrer und der

Aufſichtsbehörde auf die konfeſſionellen Unterſchiede keine Rück⸗

ſicht genommen und der ſtaatlich nicht obligatoriſch erklärte Volks —

unterricht lediglich der Kirche außerhalb der Volksſchule überlaſſen .

Es iſt zuzugeben , daß die Zeitrichtung einer ſolchen Trennung

von Kirche und Schule nicht ungünſtig iſt . Der Grundſatz : die

Leitung des öffentlichen Unterrichtsweſens ſei Sache des Staates ,

iſt in der neueren Zeit zu allgemeiner Anerkennung und Geltung

gelangt ; deſſen konſequente Durchführung wird ſchließlich bei der

Forderung der Communalſchule ankommen , und zwar jener , welche

auch den Religionsunterricht in den Lehrplan aufnimmt , denſelben

aber durch die Volksſchullehrer ertheilen läßt . Für eine ſolche

Entwicklung und Durchführung wird als treibendes Element der

herrſchende Geiſt des Unglaubens und Indifferentismus ſich beſonders

thätig erweiſen ; auch in Betreff deſſen , was bis jetzt in der Schul —

reform geleiſtet wurde , wird die kräftige Mitwirkung einer dem

poſitiven Chriſtenthum feindlichen Richtung nicht abgeleugnet werden

können . Aber es hat nicht weniger , als dieſes , der Kampf um

die Freiheit der Kirche dazu beigetragen , eine wenigſtens theilweiſe
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Trennung oder Befreiung der Schule von der Kirche zur Ausführung
zu bringen ; bei Fortſetzung dieſer Streitigkeiten und Kämpfe
von kirchlicher Seite wird man ohne Zweifel in nicht ferner Zeit
an dem Ziele anlommen , welches die Communalſchule iſt .

Eine erleuchtete Regierung wird mit allen in ihrer Gewalt
liegenden Mitteln dafür Sorge tragen , daß die Schulen nicht in
den Dienſt einer ungläubigen Richtung treten , daß Glaube und
Sitte in ihnen keine Schädigung erleiden . Auf der andern Seite
iſt es die Aufgabe der Kirche , auf den Wegen , die ihr offen ge —
laſſen ſind , mit erhöhtem Ernſte und Eifer die Pflege des religiö —
ſen Unterrichts ſich angelegen ſein zu laſſen . Es iſt in dieſer Be —
ziehung Vieles zu verbeſſern ; im Beſondern muß man im Intereſſe
der religiöſen Bildung des Volkes auf die Abſchaffung des gegen —
wärtig eingeführten Katechismus dringen , welcher den Anforde —
rungen , die an ein ſo wichtiges Bildungsmittel geſtellt werden ,
keineswegs entſpricht . Als die ultramontane Richtung in unſerem
Lande zur Herrſchaft gelangte , gaben ſich die Führer bald alle
Mühe , den vortrefflichen Katechismus Hirſcher ' s aus den Schulen
zu verdrängen und an deſſen Stelle ein jeſuitiſch zugeſchnittenes
Machwerk zu ſetzen .

Die Leiſtungen der ultramontanen Tagespreſſe ſind im Gan —
zen nicht bedeutend ; die liberalen Blätter haben keine große Mühe ,
den ſchädlichen Einfluß derſelben zu ſchwächen . Es kommt nur

darauf an , daß den Lügen und Entſtellungen , ohne welche der Ül —
tramontanismus nicht beſtehen kann , Schritt für Schritt entgegen —
getreten werde . Der Kampf wird aber ſehr häufig in einer Weiſe
geführt , daß dem Gegner mehr Vortheile als Nachtheile daraus
erwachſen . Konfeſſionelle Gehäſſigkeiten , Hetzereien , Ausfälle und
Angriffe , welche das religiöſe Gefühl verletzen , ſind nicht geeignet,
um für die liberale Sache unter dem Volke Propaganda zu ma⸗
chen ; es iſt ſehr zu beklagen , daß ein unchriſtlicher und religions —
feindlicher Ton ſich vielfach in den von der Regierung unterſtützten
Blättern und Blättchen bemerklich macht . ( Es ſind dies die ſog.
Amtsverkündigungsblätter , deren im Lande etwa 40 beſtehen . ) Im
Uebrigen wird die Politik , welche die Ultramontanen treiben , ſich
ſelbſt richten und verurtheilen ; es ſoll ihren Organen das Wort
nicht verkützt werden , um ſo weniger , als das von ihnen von
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Tag zu Tag gelieferte Material bei vernünftiger Korrektur und

Verarbeitung vortrefflich dazu dienen kann , dem bethörten Volke

über das Treiben , das allerwärts wahrgenommen wird , die Augen zu

öffnen . Religiöſe Ausartungen , wie alles abergläubiſche Weſen , das

vom Ultramontanismus eifrigſt gepflegt wird , auf wirkſame Weiſe zu

bekämpfen , gibt es ebenfalls kein Mittel , als daß ſie dem Gerichte

der Oeffentlichkeit übergeben werden ; ſolche Dinge können das Licht

der Welt , welches die Vernunft iſt , nicht ertragen .
Wir gehen nicht ohne Hoffnung der Zukunft entgegen . Viele

Erſcheinungen berechtigen zu der Erwartung , daß unſere kirchlichen

Zuſtände im Verlaufe des letzten Viertels dieſes Jahrhunderts eine

erfreulichere Geſtalt gewinnen werden , als diejenige war , welche

ſie im verfloſſenen Vierteljahrhundert aufzeigten . Wir wünſchen

es zum Heile der Kirche und zum Wohle unſeres Vaterlandes .

3

Verbeſſerungen .

Seite 4 Zeile 7 v. o. lies vor „ihre Verherrlichung “ : d. i. von Seiten ul —
tramontan⸗ - kirchlicher Parieigänger .

Seite 5 Zeile 8 v. o. lies : Gemeinwohls .
Seite 10 Zeile 1 v. u. lies : Kandidatenliſte
Seite 16 Zeile 1 v. o. lies : würde ſtatt wurde .

Seite 25 Zeile 6 v. u. lies : Vincentiusſchweſtern .
Seite 28 Zeile 14 lies : ſind ſtatt find .
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